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1.Zusammenfassung 
 

Der Plan zur Entwicklung des Ländlichen Raums im Saarland wurde von der 
EU-Kommission am 24.10.2007 genehmigt. Ein Teil der Förderaktivitäten wurde 
sofort realisiert. In acht Maßnahmen konnte die Förderung, auch bedingt durch 
deutliche Vorarbeiten, sofort einsetzen. Für die verbleibenden zehn 
Maßnahmen des Programms wird die Förderung in 2008 aufgenommen 
werden. 
 
In der einzelbetrieblichen Förderung wurden Investitionen zum 
Kapazitätsausbau und zur Arbeitserleichterung sowie zur Diversifikation in 11 
Betrieben durchgeführt.  

 
Im forstwirtschaftlichen Bereich wurden in 60 Fällen Investitionen in 
nichtproduktive Bereiche und in die Infrastruktur gefördert.  

 
Bei den Agrarumweltmaßnahmen wurden neben den Altverpflichtungen SAUM, 
die mit 5% EU-Mitteln kofinanziert werden, und denjenigen zum 
Vertragsnaturschutz immerhin in 2007 noch 474 Verträge zur extensiven 
Grünlandnutzung und 20 Verträge zum ökologischen Anbauverfahren in die 
Förderung aufgenommen. 

 
Die Vorbereitungen zur Förderaufnahme für die integrierte ländliche 
Entwicklung konnten ebenso wie zur Marktstrukturverbesserung Ende 2007 
abgeschlossen werden. 

 
Drei Lokale Aktionsgruppen (LAG) wurden im Rahmen des LEADER- Ansatzes  
noch im Jahr 2007 gegründet. Ihre Förderung wird 2008 anlaufen. 

 
Die bisher im Jahr 2007 umgesetzten Fördermaßnahmen sind ziel- und 
programmgerecht. Da jedoch aufgrund der späten Programmgenehmigung die 
Berichtszeit lediglich einen Zeitraum von zwei Monaten umfasst, kann ihre 
Beurteilung zunächst nur vorläufig sein.  

 
Empfohlen wird, in 2008 die Förderung kräftig zu aktivieren, um den Vorgaben 
des Zeitfinanzierungsplanes möglichst nahe zu kommen.  

 
Gleich nach Genehmigung des Programms durch die EU-Kommission wurden 
die Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpartner intensiv informiert. Die 
konstituierende Sitzung des Begleitausschusses wurde am 24. Januar 2008 in 
Saarbrücken durchgeführt. 
 
Wichtig ist die Empfehlung auszusprechen, auf vielen Wegen die potentiell 
Begünstigten, also die möglichen Antragsteller, über das Programm mit 
dessen Maßnahmen und deren Ausgestaltung auf dem Laufenden zu halten 
und breit zu informieren. 
Die Informationsbemühungen sind auch im Zusammenhang mit der verstärkten 
Förderung in 2008/2009 zu sehen, um die fehlende Zeit und die verfügbaren 
Fördermittel von 2007 zielgerecht einsetzen zu können. 
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In der Gegenüberstellung der Bedürfnislage mit den angestrebten 
Programmzielen und den dazugehörigen Maßnahmen ist zu dokumentieren, 
dass das Programm situationsgerecht geblieben ist. 
Anregungen zur breiteren Auslegung der Fördermöglichkeiten nach LEADER 
sind aufzunehmen. Ebenso sind noch bei einigen Maßnahmen, z. B. 312, die 
Ausgestaltungsvorgaben zu konkretisieren. 
 
Die formalen Vorbereitungen der Bewertungsarbeiten sind durchgeführt 
worden. Die bis zur Halbzeitbewertung einzusetzenden Beobachtungs- und 
Analysemethoden sind maßnahmenspezifisch bestimmt und festgelegt 
worden. Das Indikatorsystem ist in Hinblick auf die Datenverfügbarkeit 
überprüft und an die Bewertungsbedürfnisse angepasst worden. Die 
Strukturierungsphase ist abgeschlossen. 
 
 



 6 

2.Einleitung 
 
2.1 Zweck des Berichtes 
 
Die Bewertung eines Förderprogramms ist ein kontinuierlicher Prozess der 

Beurteilung von Interventionen anhand Ihrer Ergebnisse und Wirkungen. Die 
Bewertung der Entwicklung des ländlichen Raumes soll Informationen über die 
Umsetzung und die Wirkung des kofinanzierten ELER-Programms liefern, um 
einerseits eine Bestätigung der angestrebten Förderziele zu sichern und andererseits 
Verbesserungen für Programmanpassungen zu den Zielen und Maßnahmen 
vorzuschlagen und zu erarbeiten. Art. 86 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des 
Rates regelt die Durchführung und die Funktion der Bewertung. 

 
Gemäß Art. 86 Abs. 3,4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates 

legen die Programmverwaltungsbehörden ab 2008 jährlich einen Bericht über die 
laufende Bewertung vor. Dieser wurde von der saarländischen Verwaltungsbehörde 
für das Berichtsjahr 2007 erstellt und liegt als separates Dokument vor. In 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bericht der Verwaltungsbehörde sind auch 
die Monitoring- Tabellen mit den Output- und Ergebnisindikatoren zu sehen. Die 
Zusammenfassung (Ziffer 1 dieser Laufenden Bewertung) ist Bestandteil des 
Jährlichen Zwischenberichtes. 

 
 
2.2 Struktur des Berichtes 
 
In diesem Bericht werden die Regelungen für die Erstellung des 

Bewertungssystems beschrieben und die ersten Förderaktivitäten, die des Jahres 
2007, analysiert. 

 
Zunächst sind die Indikatorsysteme der Ziele und Maßnahmen anzusprechen 

und deren Erhebung zu fixieren. Dabei haben die Indikatoren die Aufgabe,  
 auf jeder Ebene ï Input-, Output-, Ergebnis-, Wirkungsebene ï zu beurteilen, 

inwieweit die angestrebten Maßnahmen oder ganze Programme erreicht worden 
sind. Mit dem Indikatorsystem sind Antworten zu geben auf die Leitfragen der 
Evaluierung: 

 
¶ Inwieweit werden die Ziele des Programms erreicht und welche 

Auswirkungen haben die umgesetzten Programmmaßnahmen auf die 
Prioritäten der Gemeinschaft?  
¶ Entspricht das Verhältnis zwischen eingesetzten Ressourcen und erzielten 

Ergebnissen der Vorgabe einer effizienten Ausgabengestaltung? 
¶ Inwieweit sind die Ziele der Intervention auf die Bedürfnisse und 

spezifischen Entwicklungsprobleme des ländlichen Raumes des Saarlandes 
ausgerichtet und welcher Erreichungsgrad ist gegeben? 
¶ Inwieweit tragen die umgesetzten Maßnahmen den Erfordernissen einer 

nachhaltigen Entwicklung Rechnung? 
 
  
 
Dann wird der Bewertungskontext analysiert. Dabei wird auch auf 

Bewertungen früherer Programme eingegangen. 
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Dann folgt ein Überblick über die Methodik der Bewertung. Daran schließt sich 

die Beschreibung von Programm, Budget und Maßnahmen an. Abschließend folgen 
die Ergebnisse zu den Bewertungsfragen sowie Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen. 
 
 

3. Bewertungskontext 
 
Die Relevanz des Programms in Hinblick auf die Bedürfnislage ist ohne 

Einschränkung gegeben. Deutliche Änderungen, die schon 2007/2008 eine 
Programmanpassung zur Folge gehabt hätten, sind nicht beobachtbar gewesen. Die 
in den Zielen anvisierten Begünstigten weisen hohe Akzeptanz in Hinblick auf die 
Förderangebote auf. Eine Reihe von Maßnahmen weisen eine deutliche Relevanz für 
die vier Bed¿rfnisfelder ĂEnergie, Wasser, Klima, Biodiversitªtñ auf. 

 
Die laufende Bewertung, die sich in den Jahresberichten dokumentiert, wird 

als ein offener Prozess aufgefasst, der über den gesamten Evaluierungszeitraum 
hinweg flexibel auf geänderte Rahmenbedingungen wie unerwartete 
sozioökonomische Entwicklung im Saarland durch die frühzeitige Einstellung des 
Bergbaues, geänderte Rechtsvorschriften oder Änderungen in den Prioritäten der 
gemeinschaftlichen oder nationalen Politikorientierung  reagiert.  

 
Die Bewertung wird in enger Zusammenarbeit und mit stetigem 

Informationsaustausch mit der Programmverwaltung durchgeführt. Dabei werden 
auch neue Methoden der Beobachtung und Analyse vorbereitet. Ein entsprechender 
Arbeitsplan ist ausgearbeitet. 

 
 
4. Methodik 
 
Zur Ermittlung der Ergebnis- und Wirkungsindikatoren sind die quantitativen 

Methoden im Mittelpunkt zu sehen. Die Befragungen werden dabei schriftlich, online, 
telefonisch und persönlich durchgeführt. Für die Durchführung und Auswertung der 
Befragungen stehen entsprechende Programme zur Verfügung.  

 
Wie bereits auch in der vorherigen Förderperiode werden schriftliche 

Befragungen eine entscheidende Methode darstellen, mittels derer mit 
vorstrukturierten Fragebögen die Ergebnis- und Wirkungsindikatoren ermittelt werden 
können. Um bei landwirtschaftlichen Betrieben sowie den vor- und nachgelagerten 
Bereichen der Landwirtschaft eine hohe Akzeptanz für die Erhebung zu erlangen, ist 
eine enge Zusammenarbeit hierbei mit den jeweiligen Verwaltungen eine 
bedeutsame Voraussetzung.  

 
Zudem werden quantitative Daten durch persönliche Interviews erhoben. Sie 

sind hier insbesondere dann erforderlich, wenn die zu ermittelnden Ergebnis- oder 
Wirkungsindikatoren sensible oder sehr persönliche Daten beinhalten. Ferner sind 
diese persönlichen Interviews zur Datenbeurteilung sehr wichtig. Die Interviews 
werden daher entsprechend vorstrukturiert. 
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Eine auch zum Einsatz gelangende Methode sind telefonische Befragungen. 
Diese Methode ist insbesondere dann sehr hilfreich, wenn neben rein quantitativen 
Daten zugleich qualitative Daten erhoben und Einschätzungen erbeten werden 
sollen. Telefonische Befragungen haben in der vergangenen Förderperiode sehr 
gute Ergebnisse geliefert, wenn es insbesondere um die Befragung von Vertretern 
von Gemeinden, Kammern, Ämtern, Experten, aber zur Absicherung von 
Ergebnissen unmittelbar von Landwirten ging. Telefonische Interviews werden gezielt 
auch ergänzend zu schriftlichen Befragungen eingesetzt. Hierdurch wird mit die Güte 
der Ergebnisse gesichert. 

 
Grundsätzlich können Primärdaten auch kostengünstig durch Online-

Erhebungen durchgeführt werden. Auch hier sind die möglichen Adressaten 
vornehmlich Gemeinden, Ämter und Institutionen des Ländlichen Raumes. 

 
Zur Erhebung qualitativer Daten werden vornehmlich persönliche Interviews, 

telefonische Befragungen aber auch schriftliche und online-Befragungen eingesetzt. 
Durch die Einbeziehung verschiedener beteiligter Akteure im Rahmen qualitativer 
Untersuchungen wird eine breite Sichtweise gewährleistet, während gleichzeitig die 
Akzeptanz der Ergebnisse durch die Partizipation der Betroffenen gefördert wird. 
Qualitative Methoden entsprechen deutlich auch den Anforderungen der LEADER-
Methode zur Erhebung vor Ort. 

 
Im Vordergrund dürften nach jetzigem Kenntnisstand aufgrund der 

Datenmengen und der Zielgruppen telefonische und schriftliche Befragungen stehen. 
Persönliche Interviews sind in allen Schwerpunktbereichen unverzichtbar. Durch sie 
können dann auch Einzelergebnisse in einen besseren Gesamtzusammenhang 
gestellt werden. 

 
Eine weitere Methode zur Erfassung qualitativer Daten ist in der Durchführung 

von Fallstudien und in Feldarbeit zu sehen. Sie sind insbesondere dort erforderlich 
und liefern gute Ergebnisse, wo die Datenbasis überwiegend aus Sekundärdaten 
gewonnen wird und ein Abgleich mit der Praxis eine verbesserte Aussagekraft 
bedeuten kann. Themen hier sind beispielsweise Flurbereinigung oder LEADER-
Projekte.  

 
Notwendig kann zu einzelnen Bereichen auch die Durchführung von 

Workshops sein. Dies gilt insbesondere, wenn die Datenerhebung sehr 
unterschiedliche Beteiligte erfordert und die anschließende Datenauswertung einen 
vorherigen Informationsaustausch sinnvoll erscheinen lässt. Im Umweltbereich sind 
beispielsweise Workshops ergänzend geeignete Methoden. 

 
Besonderheiten stellen empirische Erhebungen im Zusammenhang mit 

Kartierungen, auch aus Fernerkundungsdaten, dar. Unter Einsatz von 
Geographischen Informationssystemen sind räumliche Analysen möglich. Diese 
können Fragen nach Wirkungen in Gebietskulissen unterstützend beantworten und 
regionalspezifische Auswirkungen bilanzieren und darstellen helfen. 

 
 
Bei der Auswahl der Methodik zur Datenerhebung geht es darum, welche 

Informationen sind zu welchem Zweck, bei wem, mit welcher Methodik, und wann zu 
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erheben. Ziel ist es, die Datenerhebung zeitlich, inhaltlich und methodisch so zu 
strukturieren, dass: 

¶ Die Ergebnisse als repräsentativ eingestuft werden können, 
¶ die Belastungen bei den Befragenden gering gehalten werden, 
¶ die Datenerhebungen zeitlich auf die Analyse- und Bewertungsarbeiten 

abgestimmt sind und damit rechtzeitig zur Verfügung stehen, 
¶ der Erhebungsaufwand vertretbar bleibt, 
¶ Auftraggeber und -nehmer sich auf eine gemeinsame Planungsgrundlage 

und Datenbank beziehen können, 
¶ die Beteiligten des Evaluatorenteams sich intern abstimmen können. 
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5. Beschreibung von Programm, Maßnahmen und Budget 
 

5.1  Schwerpunkt 1: Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft 
 
5.1.1 Ziele des Entwicklungsplans 
 
Unter Bezugnahme auf die Prioritäten der VO (EG) Nr. 1698/2005 und nach 

Maßgabe der strategischen Leitlinien der EU sowie des Nationalen Strategieplanes 
sowie auf Grundlage der Situations- und der SWOT-Analyse fokussiert die in 
Schwerpunkt 1 angestrebte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere 
auf eine Steigerung der Wertschöpfung in der Erzeugung land- und 
forstwirtschaftlicher Produkte und somit auf eine Verbesserung der betrieblichen 
Einkommenspotenziale durch eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität, wobei dies vor 
allem in den Bereichen 

¶ Umstrukturierung und Weiterentwicklung des Sachkapitals und 
Innovationsförderung sowie  
¶ Verbesserung der Qualität der landwirtschaftlichen Produktion und der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse  
erfolgen soll. Damit soll eine Wettbewerbsverbesserung der zentralen 

Produktionsfaktoren ermöglicht werden, und zwar des Kapitals durch Modernisierung 
und Innovation sowie des Bodens durch Verbesserung und Ausbau von Infrastruktur.  

 
Das saarländische Programm sieht die folgenden spezifischen Ziele für den 

SP1 vor: 
 
¶ Schaffung bzw. Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit der verbleibenden 

landwirtschaftlichen Betriebe - verbunden mit einer Verbesserung des 
Tierschutzes und der Tierhygiene sowie des Umweltschutzes. Eine 
Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung und die Einführung von neuen 
und modernen Techniken und Technologien ist dabei anzustreben; 
¶ Förderung der Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz; 
¶ Optimierung der Erschließungsnetze der Waldbestände. 
 
Zur Erreichung dieser übergeordneten Ziele werden im Schwerpunkt 1 drei 

Einzelmaßnahmen geführt. Dabei handelt es sich um  
 

¶ (121)   die Agrarinvestitionsförderung, 
¶ (123a,b) die Erhöhung der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen 

Erzeugnisse,  
¶ (125)   die Verbesserung und Ausbau der forstwirtschaftlichen Infrastruktur.  
 
Im Speziellen verfolgen die einzelnen Maßnahmen die folgenden konkreten 

Ziele: 
 
Im Rahmen der Agrarinvestitionsförderung zur Modernisierung 

landwirtschaftlicher Unternehmen (121) werden Unternehmen der Landwirtschaft 
Förderungen von Investitionen angeboten. Durch den damit ausgelösten 
Kapitaleinsatz soll es in den Betrieben zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität 
kommen und damit eine Verbesserung der Einkommenssituation ermöglicht werden. 
Dies wird dadurch erreicht, dass Produktionsfaktoren effizienter eingesetzt werden 
und zwar durch Einführung neuer Technologien oder/und Einführung anderer 
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Innovationen mit positiver Wirkung auf die Produktqualität. Dabei wird insbesondere 
auch auf Beiträge zu umwelt- und tierschutzfreundlichen Produktionsverfahren Wert 
gelegt. Entsprechend wird der geförderte Arbeitsplatz gehalten und nicht 
aufgegeben, wobei aber darauf hinzuweisen ist, dass eine Steigerung der 
Arbeitsproduktivität in der Regel den Strukturwandel beschleunigt und im Netto auch 
Arbeitsplätze abgebaut werden. Ein Schwerpunkt soll hierbei auf den Bereich von 
größeren Investitionen im Bereich der Tierhaltung, insbesondere der Rinder- bzw. 
Milchviehhaltung gelegt werden, um in diesem Bereich u.a. im Zusammenhang mit 
dem Auslaufen der Garantiemengenregelung für Milch wettbewerbsfähige Strukturen 
zu schaffen bzw. zu erhalten und regionale Einkommensmöglichkeiten und 
Marktanteile zu sichern. 

 
Maßnahmen der Erhöhung der Wertschöpfung der land- und 

forstwirtschaftlichen Erzeugnisse (123) haben zum Ziel, in Unternehmen der 
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
insbesondere durch eine bessere Bündelung und Sicherung des Angebots sowie 
durch eine Verbesserung der Qualität der Produkte eine Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen. Konkret sollen damit Beiträge geleistet werden zur 
Effizienzsteigerung, zur Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten, zur Verbesserung 
von Umwelt- und Tierschutz. Um den Zielen der EU in Bezug auf nachhaltige, 
wettbewerbsfähige und sichere Energien sowie den Zielen des Kyoto-Protokolls zu 
entsprechen, strebt das Saarland eine deutliche Akzentsetzung zum Ausbau der 
Nutzung von Holz als Energieträger an. Ziel ist es, die bisher weitgehend 
ungenutzten Schwachholzpotenziale in die Wettbewerbsfähigkeit zu führen. 

 
Die Maßnahme zur Verbesserung und zum Ausbau der Infrastruktur im 

Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Forstwirtschaft (125) dient 
vornehmlich der Optimierung der Bringungs- und Transportketten, vor allem in klein 
parzellierten Privatwäldern, aber auch der Herstellung und Erhaltung eines 
anforderungsgerechten Wegezustandes sowie der Schaffung einer Basis für 
Investitionen, die zu Arbeitsplatzangeboten führen können. Insgesamt wird mit dieser 
Maßnahme eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft 
angestrebt, auch durch die Erschließung bislang ungenutzter Holzressourcen und die 
Verbesserung der Wertschöpfung schwächerer Holzsortimente. 

 
Insgesamt zielen die Maßnahmen des Schwerpunktes 1 darauf ab, 

übergeordnet auf die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und 
Forstwirtschaft einzuwirken. Die einzelbetriebliche Förderung hat hier die größte 
Bedeutung. Für Maßnahmen zur Verbesserung und zum Ausbau forstwirtschaftlicher 
Infrastrukturen (u. a. forstlicher Wegebau) sowie zur Wertschöpfungsverbesserung 
werden ebenfalls erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt.  

 
Ziel der Evaluierung dieses Schwerpunktes ist es, die Interventionen der 

einzelnen MaÇnamen im Hinblick auf ihren Zielerreichungsgrad ĂErhºhung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaftñ zu untersuchen und zu 
bewerten.  
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5.1.2 Erarbeitung von Beurteilungskriterien 
 
Zur Beantwortung der Bewertungsfragen der EU-Kommission sind konkret 

messbare Beurteilungskriterien erforderlich. Soweit die Beurteilungskriterien von der 
EU vorgegeben sind bzw. seitens der programmverantwortlichen 
Bewilligungsbehörde vorliegen, werden diese als Rahmen angewandt. Darüber 
hinaus sind im Rahmen der Ex-Ante-Evaluierung mit den Fachvertretern des 
Ministeriums bereits Kriterien sowie quantifizierte Zielvorgaben für die Beurteilung 
der einzelnen Maßnahmen erarbeitet worden. Diese bilden die Grundlage für die 
Bewertung der einzelnen Maßnahmen.  

 
5.1.3 Darstellung und Erhebung der Inputindikatoren  
 
Die im ELER- Programmplan des Landes aufgeführten Inputindikatoren 

beziehen sich vorrangig auf das jeweils eingesetzte Finanzvolumen. Dabei wird 
differenziert zwischen den Anteilen von EU, Bund und Land. Teilweise werden auch 
zusätzlich private Finanzierungen zur Beurteilung herangezogen. Diese Angaben 
werden seitens der Programmverantwortlichen auch durch das Monitoringsystem des 
Landes bereitgestellt. 

 
5.1.4 Darstellung und Erhebung der Outputindikatoren 
 
Die Outputindikatoren werden gemäß dem CMEF bei den Maßnahmen des 

Schwerpunkt 1 überwiegend durch die Anzahl der geförderten landwirtschaftlichen 
Betriebe bzw. Teilnehmer repräsentiert. Zudem zählt auch die Gesamtsumme an 
investierten Finanzmitteln (gefördert und privat) zu den Outputindikatoren. Die 
Outputindikatoren sind aus den Monitoringdaten zu ermitteln.  

 
Im Einzelnen werden maßnahmenspezifisch die folgenden Outputindikatoren 

berücksichtigt: 
 
¶ Bei der Investitionsförderung zur Modernisierung landwirtschaftlicher 

Betriebe (121) lässt sich der Output an der Anzahl der geförderten Betriebe, 
der Höhe des Gesamtinvestitionsvolumens, der Zahl der geförderten 
Einzelvorhaben sowie der Zahl der Vorhaben mit Erfüllung besonderer 
Anforderungen in den Bereichen Tierschutz, Umwelt- und Klimaschutz 
jeweils gesondert messen. 
¶ Auch der Output der Steigerung der Wertschöpfung (123) lässt sich mittels 

der Anzahl der geförderten Unternehmen sowie der Höhe des 
Gesamtinvestitionsvolumens sachgerecht bestimmen. 
¶ Bei der Infrastrukturmaßnahme (125) lässt sich der Output anhand der 

Anzahl der geförderten Vorhaben sowie der Höhe des 
Gesamtinvestitionsvolumens hinreichend genau messen. 

 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Indikatoren in hinreichendem Umfang 

gegeben sind, um den Output der Maßnahmen sachgerecht zu bestimmen.  
 



 13 

5.1.5 Darstellung und Erhebung der Ergebnis- und Wirkungsindikatoren  
 
Die Ergebnisindikatoren der Maßnahmen in Schwerpunkt 1 sind laut CMEF 

vor allem die Anzahl erfolgreicher Betriebsförderungen und die konkreten 
Einkommenssteigerungen. Die Wirkungsindikatoren beziehen sich bei diesen 
Maßnahmen schwerpunktmäßig auf das Wirtschaftswachstum und die 
Arbeitsproduktivität. 

 
Bei der MaÇnahme 121 ĂModernisierung landwirtschaftlicher Betriebeñ werden 

in Anlehnung an das CMEF die folgenden Wirkungsindikatoren zur Beurteilung der 
Maßnahme herangezogen: 

 
¶ Die Arbeitsproduktivität, verstanden als die Bruttowertschöpfung je 

Arbeitskraftinput, 
¶ das wirtschaftliche Wachstum im Sinne der Nettowertschöpfung sowie  
¶ das Beschäftigungswachstum bzw. der Beschäftigungserhalt im 

Primärsektor, gemessen in Form der Anzahl der Erwerbstätigen in der Land- 
und Forstwirtschaft. 

 
Als zusätzliche Wirkungsindikatoren kommen die Veränderung des 

Viehbesatzes einer Region - gemessen je Betrieb oder je ha -, die Entwicklung der 
Bodenproduktivität (Bruttowertschöpfung je Flächeneinheit bzw. Umsatzerlöse Milch 
je Flächeneinheit) in Betracht. Aus dem Wirkungsbereich Umwelt kann noch die 
Energieeffizienz (Vorleistungen Energie pro erzieltem Produktionswert) 
herangezogen werden.  

 
Bez¿glich der MaÇnahme 123 ĂSteigerung der Wertschºpfungñ werden als 

Wirkungsindikatoren  
 
¶ die Arbeitsproduktivität, gemessen in Form der Bruttowertschöpfung je 

Beschäftigtem  
¶ wirtschaftliches Wachstum in den geförderten Bereichen  
¶ Entwicklung und Verbesserung des Holzabsatzes und der Holznutzung 
 
herangezogen. 
 
Als weitere Wirkungsindikatoren kommen die Anzahl der Beschäftigten, die 

Umsatzentwicklung, die Veränderung des Personalaufwandes sowie im Wirkungsfeld 
Umwelt der Energie- und Wasseraufwand in Betracht.  

 
Zur Erfassung der Wirkungen der MaÇnahme 125 ĂVerbesserung und Ausbau 

der Infrastruktur (Forst)ñ werden seitens des CMEF die Wirkungsindikatoren 
ĂWirtschaftliches Wachstumñ und ĂArbeitsproduktivitªtñ vorgeschlagen. Ihre Eignung 
ist jedoch aufgrund der erfahrungsgemäß geringen Wirkungsintensität der 
Maßnahme fraglich. Aufgrund dieser Tatsache wird sich die Wirkungsbeurteilung auf 
fallbeispielhaft erzielte Kosteneinsparungen auf einzelbetrieblicher Ebene 
beschränken müssen. Auch die Vermeidung negativer Umweltwirkungen lässt sich 
voraussichtlich ausschließlich auf der Einzelprojektebene nachweisen.  
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Die folgende Tabelle gibt eine zusammenfassende Übersicht zu 
maßnahmenbezogenen Adressaten, beabsichtigter Datenerhebung sowie 
korrespondierender Methoden. 
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Code Maßnahme   Zuwendungsempfänger   Bewertungsgrundlage/  
EU -Leitlinien   

Datengrundlage/ 
Bewertungsmethode 

121 
Modernisierung 

landwirt-schaftlicher 
Betriebe 

Landwirte 

Innovative 
Technologien, 
Erhöhung der 
Marktanteile, 

nachhaltige Waldbewirt-
schaftung, allgemein 

Erhöhung der 
Wettbewerbs-fähigkeit 

Schriftliche 
Befragung 

landwirtschaft-licher 
Betriebsleiter 

(Vollerhebung), 
persönliche 
Interviews 

ausgewählter Betriebe 
(insbes. auch zum 

Pretest des 
Fragebogens), (10 

Betriebe) 

telefonische 
Beratergespräche 
bzw. ïWorkshop 

Statistische 
Auswertungen, 

Auswertung von 
Buchführungs-

ergebnissen des 
Testbetriebs-netzes, 

Fachgespräche 

123 

Erhöhung der 
Wertschöpfung der 

land- und 
forstwirtschaft-lichen 

Erzeugnisse 

Verarbeitungs- und 
Vermarktungs-

einrichtungen, private u. 
kommunale Waldbesitzer 

Innovative 
Technologien, 

Qualitäts- und Effizienz-
verbesserungen, 

Erhöhung von 
Marktanteilen und der 
Wettbewerbs-fähigkeit 

Schriftliche/Online-
/telefonische 

Erhebungen in den 
geförderten 

Unternehmen 
(Vollerhebung), 

persönliche 
Interviews 

ausgewählter 
Unternehmen (insbes. 
auch zum Pretest des 

Fragebogens) ( 8 
Betriebe) 

Statistische 
Auswertungen, 
Fachgespräche, 

Fallstudien 
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Code Maßnahme   Zuwendungsempfänger   Bewertungsgrundlage/  

EU -Leitlinien   
Datengrundlage/ 
Bewertungsmethode 

125 
Verbesserung/ 

Ausbau Infrastruktur 

Natürliche Personen, 
juristiusche Personen des 
privaten und öffentlichen 

Rechts als Besitzer 
forstwirtschaftlicher 

Flächen 

 

Anerkannte 
forstwirtschaftliche 

Zusammenschlüsse und 
denen gleichgestellte 
Zusammenschlüsse 

 

Verbesserung von 
Infrastruktur und 

dadurch Stärkung der 
Wettbewerbs-fähigkeit 

Persönliche 
Befragung, 

Fachgespräche mit 
Verantwortlichen der 
Forstbehörde , des 

Privatwaldbesitzerver
bandes und der 

Forstbetriebsgemeins
chaften (telefonisch 

oder in einem 
Workshop) 

Statistische 
Auswertungen, 
Fachgespräche, 

Fallstudien 

 
 
 
5.1.6 Entwicklung und Einsatz von Methoden im Projektverlauf 
 
Bei der Bewertung sind die allgemeinen und für den Schwerpunkt 1 

spezifischen Vorgaben der EU-Kommission für die Bewertung zu beachten. Diese 
Vorgaben prägen das Vorgehen maßgeblich. Die Analyse der 
Maßnahmendurchführung und Bewertung wird somit entlang der vorgegebenen 
Bewertungsfragen erstellt. Sollten sich Zielabweichungen der Maßnahmen zeigen, 
werden die Gründe eruiert und, falls erforderlich, mit den Programmverantwortlichen 
Anpassungen erörtert. 

 
Aufbauend auf der Auswertung einschlägiger Literatur und Datenquellen ist 

die Entwicklung von Fragebögen, Gesprächsleitfäden und anderer Instrumente zur 
Durchführung empirischer Erhebungen erforderlich und vorgesehen. Hierbei sind die 
fachlich Verantwortlichen der Bewilligungsbehörde und ggf. auch die Wirtschafts- und 
Sozialpartner, evtl. auch Mitglieder des Begleitausschusses in Form eines 
kontinuierlichen Informationsaustausches einzubeziehen. Dies gilt insbesondere bei 
den in bestimmten Bereichen (z. B. 121, 123) erforderlichen umfangreichen 
schriftlichen Befragungen von Landwirten und Unternehmen der 
Ernährungswirtschaft.  

 
Bei zu erarbeitenden Befragungen von Verwaltungsvertretern, Institutionen, 

Privatwaldberatern, weiteren Fachvertretern (Maßnahmen 125) können überwiegend 
weit weniger aufwendige Methoden wie Online- oder Telefon-Erhebungen oder ein 
Rundgespräch im Rahmen eines Workshops eingesetzt werden. Im zeitlichen Verlauf 
der Bewertung ist das Spektrum eingesetzter Methoden regelmäßig zu überprüfen 
und ggf. anzupassen.  
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Die Ermittlung der Wirkungsindikatoren kann zum Teil parallel zur Erhebung 

der Ergebnisindikatoren erfolgen (zusätzlich geschaffenes Einkommen, verbesserte 
Arbeitsproduktivität). Darauf aufbauend müssen diese Werte jedoch insgesamt ins 
Verhältnis mit den Baseline-Indikatoren gesetzt werden, wodurch ihre Aussagekraft 
in vollem Umfang erst entsteht. Zur Erfassung von Umweltwirkungen der einzelnen 
Maßnahmen wird auf Unterlagen der Landesstatistik und der 
Umweltberichterstattung zurückgegriffen. 

 
Statistische Auswertungen, Auswertungen der Buchführungsergebnisse des 

Testbetriebsnetzes und Fallanalysen gehören bei mehreren der im Schwerpunkt 1 zu 
bewertenden Maßnahmen zum instrumentellen Spektrum. Ergänzend können 
Fachgespräche mit einschlägigen Experten zur besseren Interpretation der 
Ergebnisse hilfreich sein. 

 
Die Ergebnisse und Bewertungen für die jährlichen Berichte und die 

Halbzeitbewertung werden mit den Fachvertretern der Bewilligungsbehörde in einem 
kontinuierlichen Abstimmungsprozess erörtert.  
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5.2  Schwerpunkt 2: Verbesserung der Umwelt und der Landschaft 
 
5.2.1 Ziele des Entwicklungsplans 
 
Mit der ELER-VO sind in Schwerpunkt 2 alle Maßnahmen gebündelt, die 

übergeordnet auf die Verbesserung der Umwelt und der Landschaft insbesondere 
durch Förderung der Flächenbewirtschaftung abzielen. Ausgehend von den 
Ergebnissen der SWOT-Analyse ist in Übereinstimmung mit den strategischen 
Leitlinien der EU und dem Nationalen Strategieplan folgenden Bereichen eine 
besondere Priorität beim Schutz und bei der Erhaltung der natürlichen Ressourcen 
und der Kulturlandschaft im ländlichen Raum einzuräumen: 

 
¶ Schonung der natürlichen Ressourcen und Erhöhung der Artenvielfalt, 
¶ Erhöhung der Artenvielfalt und damit Erhöhung des ökologischen Potenzials 

für Flora und Fauna der Flächen, 
¶ Reduzierung der Gefahr von Nährstoffeinträgen mit dem Bodensickerwasser 

in Grund- und Oberflächengewässer durch ganzjährigen Bewuchs auf 
extensiv bewirtschafteten Dauergrünlandflächen, 
¶ Minderung der Bodenerosionsgefahr durch ganzjährigen Bewuchs, 
¶ Minderung der Belastung mit Pflanzenschutzmitteln, 
¶ Reduzierung des partikelgebundenen Austrags von Nähr- und Schadstoffen 

(Phosphat, PSM) in Oberflächengewässer, 
¶ Reduzierung der Auswaschung wasserlöslicher Nährstoffe (Nitrat) mit dem 

Sickerwasser und damit Reduzierung des Eintrags in Grundwasser und 
Oberflächengewässer. 

 
Das schwerpunktspezifische Teilziel ĂVerbesserung der Umwelt und der 

Landschaftñ ist in seiner strategischen Ausrichtung eingebunden in den Schwerpunkt 
2 der VO (EG) Nr. 1698/2005 und kompatibel mit den folgenden Querschnittszielen 
des Nationalen Strategieplanes der Bundesrepublik Deutschland: 

 
¶ Stärkung des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes, 
¶ Sicherung und Entwicklung der Kulturlandschaften vor allem durch 

Landbewirtschaftung. 
 
Im Wesentlichen sollen die Ziele also durch den Schutz von Biodiversität, 

Wasser, Klima und Boden, die Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher sowie bewaldeter Flächen, sowie durch eine räumliche 
Differenzierung erreicht werden. Die räumliche Differenzierung ergibt sich zum einen 
aufgrund der durch auf mehreren politischen Ebenen vorgegebenen Gebietskulissen 
für von der Natur benachteiligte Gebiete, für ökologische Vorrangflächen und 
Verbundsysteme sowie für Schutzgebiete und Problemgebiete nach der 
Wasserrahmenrichtlinie. Zum anderen ist durch die spezifische Zielsetzung bei vielen 
Agrar- und Waldumweltmaßnahmen regionalspezifisch an die Bewertung 
heranzugehen. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen intensiver oder 
extensiver Landbewirtschaftung und der Agrarumweltqualität erfordern ein 
ausdifferenziertes Maßnahmenspektrum mit unterschiedlichen Ansatzebenen: 
flächendeckend, regional, gesamtbetrieblich, Betriebszweig- und Einzelflächen- 
bezogen. Im Rahmen der Durchführung der Evaluierung ist es Ziel, die 
Interventionen der einzelnen Maßnahmen im Hinblick auf ihren Zielerreichungsgrad 
ĂVerbesserung der Umwelt und der Landschaftñ zu untersuchen und zu bewerten.  
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5.2.2 Erarbeitung von Beurteilungskriterien 
 
Soweit die Beurteilungskriterien von der EU vorgegeben sind bzw. von Bund 

und Land vorliegen, werden diese als Rahmen angewandt. Weitere 
Beurteilungskriterien (insb. Output-, Ergebnis- und Wirkungs-Indikatoren) sind in 
Absprache mit den Vertretern des Ministeriums erarbeitet, bzw. sind im Rahmen der 
Ex-Ante-Evaluierung bereits erarbeitet worden. Ergänzungen sind erforderlich, 
insbesondere was komplexere Wirkungszusammenhänge, 
Quantifizierungsansprüche und raumspezifische Betrachtungen anbelangt. Zudem ist 
absehbar, dass weitere Fach-Monitoringdaten künftig erschlossen werden können. 
Diese Indikatoren dienen insgesamt dazu, die Bewertungsfragen bei spezifischen 
Teilmaßnahmen präzise zu beantworten.  

 
5.2.3 Darstellung und Erhebung der Inputindikatoren 
 
Vorrangig nehmen die im Entwicklungsplan des Landes aufgeführten 

Inputindikatoren Bezug auf die eingesetzten Fördermittel. Diese lassen sich hier aus 
den allgemeinen Monitoringdaten (Antrags- und Bewilligungsdaten der zuständigen 
Bewilligungsbehörden, Finanzstatistiken der Länder) ermitteln und liefern erste 
Hinweise zur Gewichtung der Programme. Hier kommt dem Schwerpunkt 2 mit rund 
35% der zur Verfügung stehenden öffentlichen Ausgaben, unter denen die 
freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen eine herausragende Position einnehmen, eine 
erkennbare Bedeutung zu. 

 
5.2.4 Darstellung und Erhebung der Outputindikatoren 
 
Die Outputindikatoren des Entwicklungsplans stellen überwiegend die Anzahl 

der geförderten land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bzw. Teilnehmer sowie die 
geförderte Fläche dar. Bei einigen anderen Maßnahmen, z. B. bei der Maßnahme 
227 ĂBeihilfen f¿r nichtproduktive Investitionenñ ist weiterhin auch das 
Gesamtinvestitionsvolumen als Indikator genannt. Mit überwiegend Land- und 
Forstwirten ist der Kreis der Zuwendungsempfänger allerdings nicht ganz so weit 
gefächert wie im Schwerpunkt 3. Wegen der Heterogenität der saarländischen 
Räume und der raumspezifischen Umweltfaktorenkombinationen ist die räumliche 
Komponente bei der Auswertung der Output-Indikatoren jedoch besonders komplex 
und von besonderer Bedeutung. Auch die Outputindikatoren sollten in der Regel den 
Monitoringdaten zu entnehmen sein, müssen aber durch verfügbare Datenpools im 
Umwelt- und Landnutzungsbereich ergänzt und ggf. empfänger- und raumspezifisch 
weitergehend bewertet werden. 

 
5.2.5 Darstellung und Erhebung der Ergebnis- und Wirkungsindikatoren  
 
Die Ergebnisindikatoren der Maßnahmen in Schwerpunkt 2 sind vor allem die 

Anzahl erfolgreicher Flächenförderungen und die konkreten Umweltentlastungen. Die 
Wirkungsindikatoren beziehen sich bei diesen Maßnahmen schwerpunktmäßig auf 
die Aufrechterhaltung einer standortgerechten land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung, den Erosionsschutz, den Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels, die 
Verbesserung der Wasserqualität sowie auf die Umkehr des Artenrückgangs. 
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Die Ergebnisindikatoren der einzelnen Maßnahmen müssen aufgrund ihrer 
Verschiedenartigkeit mit unterschiedlichen Methoden erhoben werden. Ergänzend 
dazu sind neuere Vorschläge aus den bisherigen und noch laufenden Evaluationen 
sowie von anderen Fachgremien aufzugreifen, wie z. B. der Einbezug von InVekoS 
GIS Daten oder die Verschneidungen im GIS für komplexere Indikatoren (z. B 
NATURA 2000 und Biodiversität).  

 
Im forstlichen Bereich hat man es zudem mit dem Problem zu tun, dass eine 

Indikation oder Bewertung von Maßnahmen oder Programmen erst nach einer 
längeren Phase der Ergebnisdokumentation möglich ist. Dies gilt weniger für die 
ökonomischen und sozioökonomischen als für die ökologischen Aspekte. Es kommt 
deshalb auf eine methodisch abgestimmte Kombination der Evaluation von langjährig 
bzw. kurzfristig verfügbaren Erfahrungswerten an, um die Kausalzusammenhänge 
zwischen Fördermaßnahme und Folgen nachzuweisen und zu beschreiben.  

 
Generell wird erwartet, dass saarländischen Maßnahmen in engem Bezug zu 

den schwerpunktspezifischen Zielen des Nationalen Strategieplans stehen und damit 
die erwarteten Wirkungen entfalten werden, insbesondere: 

 
¶ die Nutzung der Offenlandbereiche innerhalb der vielfältigen 

Kulturlandschaft des Saarlandes auch in Zukunft möglichst flächendeckend 
sicherzustellen. Das Nebeneinander von intensiven und extensiven, 
großflächigen und kleinteiligen Nutzungsformen ist hierbei Ausdruck der 
Landbewirtschaftung unter unterschiedlichen natürlichen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten; 
¶ den Umwelt-, Natur- und Tierschutz durch die Honorierung von 

Umweltleistungen und die Anwendung von Agrar- und 
Forstumweltmaßnahmen auszubauen, um die Belastungen von Boden, 
Wasser und Luft zu verringern und die natürlichen Lebensgrundlagen und 
die Biodiversität zu sichern; 
¶ die natürlichen, räumlichen und kulturellen Besonderheiten der ländlichen 

Räume und die Kulturlandschaft mit ihrem hohen Natur-, Erholungs- und 
Freizeitwert zu erhalten und für den damit zusammenhängenden Tourismus 
attraktiv zu gestalten. 

 
Die folgende Tabelle gibt eine zusammenfassende Übersicht zu 

maßnahmenbezogenen Adressaten, Bewertungsgrundlagen, beabsichtigter 
Datenerhebung sowie korrespondierender Methoden. Sie skizziert die geplante 
Vorgehensweise bei der Datenerhebung in Bezug auf die einzelnen Maßnahmen und 
geht auf die aus heutiger Sicht geplanten Bewertungsmethoden ein. Folgende 
Auswertungen werden für alle Maßnahmen im Schwerpunkt 2 vorgenommen und 
sind daher in der unteren Tabelle nicht nochmals aufgelistet: 

 
¶ Als Grundlage der Bewertung wird eine Literaturauswertung einschließlich 

der Prüfung von Daten aus Fallstudien und neuerer Monitoringaktivitäten 
herangezogen.  
¶ Weiterhin werden für alle Maßnahmen die Inputindikatoren der finanziellen 

Ausstattung einzelner Projekte zur Beurteilung in Bezug auf die SWOT-
Analyse herangezogen. 
¶ Für alle Maßnahmen wird eine Auswertung der jährlichen Förderdaten über 

die einzelnen Projekte vorgenommen. 
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5.2.6 Entwicklung und Einsatz von Methoden im Projektverlauf 
 
Die erforderlichen Erhebungen sind in Schwerpunkt 2 als vergleichsweise 

aufwändig zu bezeichnen, da sie zum einen sehr umfangreich sein müssen und zum 
anderen die Zielgruppe der Erhebungen überwiegend Land- und Forstwirte sind. Bei 
dieser Zielgruppe können weniger aufwändige Methoden ï wie z.B. online-
Erhebungen ï oft nicht sinnvoll eingesetzt werden, da nicht davon auszugehen ist, 
dass ein derartiges methodisches Vorgehen auf hohe Akzeptanz stößt. Die 
umfangreichen Input-, Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren zu den einzelnen 
Umweltmedien und ihres Zustands sind verschiedenen Statistiken zu entnehmen, 
aber auch in Fall- sowie Literaturstudien auszuwerten. Durch die im Schwerpunkt 2 
erwartete räumliche Differenzierung wird der Einsatz eines Geographischen 
Informationssystems (GIS) zur Analyse und Bewertung von 
Standortsfaktorenkombinationen in den jeweiligen Gebietskulissen geprüft.  

 

Code Maßnahme   Zuwendungsempfänger   Bewertungsgrundlage/  
EU -Leitlinien   

Datengrundlage/ 
Bewertungsmethode 

214-1-9 
Flächenhafte 
Agrarumwelt-
maßnahmen 

Landwirte /Sonstige 

 
Erhalt oder Förderung 

von Lebensräumen und 
Artenvielfalt; 
Erhalt oder 

Verbesserung 
der Wasser- und 
Bodenqualität; 

Abschwächung des 
Klimawandels; 

Erhalt oder 
Verbesserung 

von Landschaften und 
ihren charakteristischen 

Ausprägungen 
 

 
Schriftliche 

Befragung Landwirte; 
Interviews 

ausgewählter 
Betriebe, telefonische 

Befragung 
Fachgespräche 
Fallstudien- und 

räumliche Analysen 
 

227 
Beihilfen für 

nichtproduktive 
Investitionen (Forst) 

Waldbesitzer 

 
Verbesserung des 

öffentlichen 
Nutzungswertes von 

Waldflächen Vitalität u. 
Stabilität der Bestände, 

Erhöhung der 
Biodiversität des 

Waldes 
 

 
Interviews 

ausgewählter 
Betriebe, telefonische 

Befragung 
Fachgespräche 
Fallstudien- und 

räumliche Analysen 
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5.3  Schwerpunkt 3: Lebensqualität im ländlichen Raum und 

Diversifizierung 
 
5.3.1 Ziele des Entwicklungsplans 
 
Abgeleitet aus den Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft in Verbindung 

mit dem Nationalen Strategieplan hat das Saarland die folgenden Prioritäten bei den 
Fördermaßnahmen im Schwerpunkt 3 gesetzt: 

 
¶ Eine hohe Attraktivität zum Leben, Wohnen und Arbeiten zu sichern und 

damit verbunden die Lebensqualität im ländlichen Raum zu verbessern; 
¶ die natürlichen, räumlichen und kulturellen Besonderheiten der ländlichen 

Räume und die Kulturlandschaft mit ihrem hohen Natur-, Erholungs- und 
Freizeitwert zu erhalten und für den damit zusammenhängenden Tourismus 
attraktiv zu gestalten, 
¶ die Wirtschaft in den ländlichen Räumen durch Erschließung neuer 

Einkommenspotenziale und den Ausbau der Diversifizierung der ländlichen 
Wirtschaft zu stärken und auf diese Weise zur Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen beizutragen; 
¶ der Abwanderung der Bevölkerung in den ländlichen Räumen infolge 

Mangels an attraktiven Arbeitsplätzen, Wohnraum und 
Versorgungseinrichtung entgegenzuwirken;  
¶ den Aufbau lokaler Kapazitäten für Beschäftigung und Diversifizierung, 

Qualifikation und Ausbildung voranzutreiben. 
 

Allgemeines, übergeordnetes Ziel ist, durch mehr Wachstum die Grundlagen 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu legen und damit insgesamt die Attraktivität und 
die Lebensqualität in den ländlichen Räumen zu erhöhen. Dabei ist insbesondere zur 
Sicherung der Bevölkerungsstabilität die Attraktivität der Dörfer als Wohn- und 
Arbeitsumgebung zu halten, auszubauen bzw. wieder herzustellen. Entsprechend 
den unterschiedlichen räumlichen, ökonomischen, natürlichen und sozialen 
Gegebenheiten der einzelnen Regionen des Saarlandes ist eine differenzierte 
Bewertung bei den einzelnen Maßnahmen erforderlich. 

 
5.3.2 Erarbeitung von Beurteilungskriterien 
 
Im Rahmen der Ex-Ante-Evaluierung sind mit den Vertretern des Ministeriums 

bereits Kriterien für die Beurteilung der einzelnen Maßnahmen erarbeitet worden. 
Diese bilden die Grundlage für die Bewertung der einzelnen Maßnahmen. In der 
Strukturierungsphase der Evaluierung müssen insbesondere bei den Ergebnis- und 
Wirkungsindikatoren noch Ergänzungen zur Ermittlung des Mehrwertes in Bezug auf 
die Lebensqualität im ländlichen Raum vorgenommen werden. Dabei ergibt sich 
zwangsläufig eine Kompromissnotwendigkeit bei der Quantifizierung von 
Lebensqualität über Indikatoren.  
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5.3.3 Darstellung und Erhebung der Inputindikatoren 
 
Die im Entwicklungsplan des Landes aufgeführten Inputindikatoren beziehen 

sich vorrangig auf das jeweils eingesetzte Finanzvolumen. Dabei wird differenziert 
zwischen den Anteilen von EU, Bund und Land. Teilweise werden auch zusätzlich 
private Finanzierungen zur Beurteilung herangezogen. Diese Zahlen sind durch das 
Monitoringsystem des Landes verfügbar. Diese Indikatoren liefern im Rahmen der 
Bewertung erste Hinweise über die Gewichtung einzelner Programme und damit 
auch für die Prioritätensetzung des Landes bei der Entwicklung ländlicher Räume. 
Dabei ist jeweils der Bezug zur SWOT-Analyse herzustellen, um aus den 
aufgelisteten Stärken und Schwächen die Notwendigkeiten für die vorgenommene 
finanzielle Gewichtung abzuleiten. 

 
5.3.4 Darstellung und Erhebung der Outputindikatoren 
 
Die Outputindikatoren des Entwicklungsplans beziehen sich gem. CMEF im 

wesentlichen auf die Zahl der geförderten Projekte innerhalb einer Maßnahme. 
Weiter wird differenziert nach Zahl der geförderten Unternehmen und 
Existenzgründungen. Bei den Maßnahmen der Kompetenzentwicklung und 
Sensibilisierung werden die Zahl der Teilnehmer und Tage der Veranstaltungen als 
Output herangezogen. Bei einigen Maßnahmen wird auch das durch die Förderung 
initiierte Gesamtinvestitionsvolumen als Indikator genannt. Mit Blick auf den großen 
Stellenwert, den Maßnahmen zum Schutz des natürlichen Erbes einnehmen, ist zu 
überprüfen, inwiefern auch umweltspezifische Indikatoren einbezogen werden sollten 
(Flächenumfang und Flächenart). Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Kreis der 
Zuwendungsempfänger im Schwerpunkt 3 sehr breit gefächert ist und neben 
landwirtschaftlichen Betrieben (311) und Gemeinden, Teilnehmergemeinschaften 
sehr unterschiedliche Projektträger umfassen kann (Vereine, (Zweck)Verbände, 
Unternehmen). Von großer Relevanz für die Begleitung und Bewertung ist auch der 
räumliche Einsatz der Mittel.  

 
5.3.5 Darstellung und Erhebung der Ergebnis- und Wirkungsindikatoren  
 
Die Ergebnisindikatoren des Entwicklungsplans zielen vor allem auf die 

Zunahme der nichtlandwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung und die Anzahl an 
gesicherten und neu geschaffenen Arbeitsplätzen ab. Weiterhin wird die 
Einkommenssteigerung in den geförderten Betrieben zur Beurteilung herangezogen. 
Bei den Maßnahmen zur Förderung des Tourismus wird die zusätzliche Zahl der 
Besucher als Indikator genannt. Bei der Förderung von Dienstleistungseinrichtungen 
soll der Anteil der Bevölkerung, der die Einrichtungen in Anspruch nimmt, die 
Grundlage für die Bewertung bilden. Bei den Maßnahmen der 
Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung sind es die Zahl der Teilnehmer. In 
Bezug auf die einzelnen Umweltmaßnahmen unter den Oberbegriff ĂErhalt und 
Verbesserung des lªndlichen Erbesñ muss der Katalog um gezielte 
Umweltindikatoren erweitert werden. Beispielsweise werden die Indikatoren  

 
¶ Umkehr des Verlusts an biologischer Vielfalt, 
¶ Erhaltung von ökologisch wertvollen Flächen, 
¶ Verbesserung der Wasserqualität, 
¶ Umfang naturnaher Gewässerentwicklung 
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von Relevanz sein und in die Bewertung einbezogen werden. 
 
In der Strukturierungsphase sind in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 

weitere Indikatoren zur Beurteilung der Verbesserung der Lebensqualität in 
ländlichen Räume identifiziert. Eurostat hat in einem Workshop weitere Indikatoren 
formuliert, die als Grundlage für die Strukturierungsphase herangezogen werden 
können. Bei Eurostat wird die Lebensqualität umschrieben mit der ökonomischen, 
sozialen, kulturellen und umweltbetonten Gesundung ländlicher Räume. Hierfür 
werden zunächst qualitativ die folgenden Kriterien genannt und in die Bewertung 
einbezogen: 

 
¶ Ländliche Räume sollten eine stabile Bevölkerungszahl aufweisen und die 

Alterstruktur sollte mit anderen Regionen vergleichbar sein; 
¶ die Wirtschaft sollte derart diversifiziert sein, dass in den sekundären und 

tertiären Sektoren die Beschäftigung steigt und die Erwerbstätigen aus dem 
primären Sektor aufnimmt; Wohlstand, Beschäftigung und 
Vermögensverteilung sollten ebenfalls mit anderen Regionen vergleichbar 
sein; 
¶ die menschliche Gesundheit sollte dem Durchschnitt entsprechen; 
¶ politische Entscheidungsprozesse sollten nach dem ĂBottom-Up-Prinzipñ 

ablaufen; Kommunen im ländlichen Raum sollten eine gewisse Autonomie 
bei finanziellen und gesellschaftspolitischen Entscheidungen haben. 

 
Diese allgemein formulierten Indikatoren werden dann exemplarisch weiter 

konkretisiert. Bei der Bevölkerung zählen hierzu die Wanderungsbewegungen und 
die Ausstattung mit Humankapital. Im wirtschaftlichen Bereich wird die Struktur 
differenziert nach Sektoren und einzelnen Betrieben als Grundlage der Beurteilung 
genommen. Die Ausstattung der Haushalte mit Auto, Telefon, Computer usw. wird 
ebenso wie die Umweltbelastung und die Kriminalitätsrate als Kriterium für 
Lebensqualität aufgelistet. 

 
Bei der Überprüfung bzw. Identifizierung der geeigneten Indikatoren im 

Rahmen der Strukturierungsphase zur Begleitung und Bewertung des Schwerpunkts 
3 gilt es, eine Balance zwischen den Anforderungen des CMEF, den spezifischen 
Zielen der Programme und der praktischen Verfügbarkeit der Daten zu finden. Mit 
Blick auf die Erhebung der Ergebnis- und Wirkungsindikatoren sind die 
Zuwendungsempfänger der Maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen. Die untere 
Auflistung verdeutlicht, dass der Kreis der Zuwendungsempfänger im Schwerpunkt 3 
eine große Bandbreite aufweist. Dies ist bei der Auswahl der Methoden im Rahmen 
der empirischen Erhebungen entsprechend zu berücksichtigen. 

 
Die nachstehende Tabelle skizziert die geplante Vorgehensweise bei der 

Datenerhebung in Bezug auf die einzelnen Maßnahmen und geht auf die aus 
heutiger Sicht geplanten Bewertungsmethoden ein. Folgende Auswertungen werden 
für alle Maßnahmen im Schwerpunkt 3 vorgenommen und sind daher in der unteren 
Tabelle nicht nochmals aufgelistet: 

 
¶ Als Grundlage der Bewertung wird eine Literaturauswertung herangezogen. 

Insbesondere sind hierfür die Ergebnisse der bisherigen Evaluierungen, 
auch im Ländervergleich, von Bedeutung. 
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¶ Weiterhin werden für alle Maßnahmen die Inputindikatoren der finanziellen 
Ausstattung einzelner Projekte zur Beurteilung in Bezug auf die SWOT-
Analyse herangezogen. 
¶ Für alle Maßnahmen wird eine Auswertung der Förderdaten über die 

einzelnen Projekte vorgenommen. 
 
 
 

 
 

Code Maßnahme   Zuwendungsempfänger   Bewertungsgrundlage/  
EU -Leitlinien   

Datengrundlage/ 
Bewertungsmethode 

 
311 

Diversifizierung hin 
zu nichtlandwirt-

schaftlichen 
Tätigkeiten 

Landwirtschaftliche 
Unternehmen 

 
Diversifizierung der 

Wirtschaft; 
Beschäftigungsmöglich

keiten; 

 
Befragung von 

Landwirten 
gemeinsam mit 

AFP(Vollerhe-bung); 
Gespräche mit 

Landwirtschafts-
verwaltung; 

Auswertung von 
Buchführungs-

ergebnissen 
 

312 
Unterstützung der 

Gründung von KMU 
 

Natürl. Personen und 
Personenges., jurist. 

Personen des privaten 
Rechts, 

 
Existenz-gründer/innen; 

  
Vereinigungen/ 

Netzwerk-organisationen/ 

 
Diversifizierung der 

Wirtschaft; 
Beschäftigungs-
möglichkeiten; 

 
Diversifizierung der 

Wirtschaft; 
Beschäftigungs-
möglichkeiten; 

 
Befragung von 
Unternehmen; 

Gesprächen mit IHK 
und kommunalen 

Vertretern; Experten-
gespräche; 

Auswertung von 
Buchführungs-

ergebnissen 

 
313 

Förderung des 
Fremdenverkehrs, 

 

Gemeinden und 
GemeindeverbändeNatürli
che Personen und 
Personengesellschaften 
sowie juristische 
Personen des 
PrivatrechtsWasser- und 
Bodenverbände sowie 
vergleichbare 
Körperschaften 

Diversifizierung der 
Wirtschaft; 

Beschäftigungsmöglich
keiten; 

 

Befragung der 
zuständigen Ämter; 

Gespräche mit 
Unternehmen der 

Touristik; 
Experten-gespräche; 

 
Befragung von 
Zuwendungs-

empfänger 
 

321 

Dienstleistungseinric
htungen zur 

Grundversorgung der 
ländlichen Wirtschaft 

und Bevölkerung 

Gemeinden und 
Gemeindeverbände 
Teilnehmergemeinschafte
n und deren 
Zusammenschlüsse 

 

Verbesserung der 
Attraktivität der 

betroffenen Gebiete; 
Umkehr des 

wirtschaftlichen und 
sozialen Niedergangs; 

Befragung von 
Kommunen 

(Vollerhebung); 
Fachgespräche, 

Fallstudien in 
ausgewählten Orten 
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Code Maßnahme Zuwendungsempfänger   Bewertungsgrundlage/  
EU -Leitlinien   

Datengrundlage/ 
Bewertungsmethode 

322 Dorferneuerung und  
 -entwicklung 

Gemeinden, natürliche 
Personen, 

juristische Personen, 
Personen-

gemeinschaften und 
Personen-gesellschaften 

Verbesserung der 
Attraktivität der 

betroffenen Gebiete; 
Umkehr des 

wirtschaftlichen und 
sozialen Niedergangs; 

Befragung der 
Zuwendungs-
empfänger , 

Gespräche mit 
Kommunal-politiker, 

Fallstudien in 
ausgewählten Orten 

323 
Erhaltung und 

Verbesserung des 
ländlichen Erbes 

- 

 
Gemeinden, natürliche 
Personen, juristische 
Personen, Personen-
gemeinschaften und 

Personen-gesellschaften 
u.a. 

 
Erhalt der Attraktivität 

der ländlichen Gebiete; 
Nachhaltige 

Bewirtschaftung; 
Beitrag zum 

Umweltbewusstsein der 
ländlichen Bevölkerung 

 
Befragung 

ausgewählter 
Zuwendungs-
empfänger; 

Gespräche mit 
Geschäftsführer der 

Naturparke 
(Biosphäre) 

341 
Maßnahmen zur 

Kompetenz-
entwicklung 

Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

Zusammenschlüsse von 
verschiedenen Akteuren 
im ländlichen Raum mit 

eigener 
Rechtspersönlichkeit 
unter Einschluss von 

Gemeinden oder 
Gemeindeverbänden 

Erweiterung der 
Kapazität der Akteure; 

Stärkung von 
territorialer Kohärenz 

und Synergien 
zwischen Wirtschaft 

und Bevölkerung 

Gespräche mit 
Geschäftsführern; 

Gespräche mit 
Verbänden, Vertretern 
des Fremdenverkehrs 
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5.3.6 Entwicklung und Einsatz von Methoden im Projektverlauf 
 
Die Grundlage zur Auswahl der Methoden der Datenerhebung ist in 

Gesprächen mit den Verantwortlichen im Ministerium und den nachgeordneten 
Behörden gelegt worden. Der Vorteil dieser gegenseitigen Abstimmung ist darin 
begründet, dass mit der jeweiligen Unterstützung der Verantwortlichen zielgerichtet 
Ansprechpartner ausgewählt werden können und die notwendigen Informationen 
auch verfügbar sind. Die Erfahrung zeigt, dass durch diese Zusammenarbeit auch 
die Bereitschaft der Mitwirkung durch die Zuwendungsempfänger gesteigert werden 
kann. 

 
Es ist vorgesehen, in stärkerem Maße Online-Erhebungen durchzuführen, um 

effizient beobachten zu können. Vor allem die Gemeinden und Verbände sind 
potenzielle Zuwendungsempfänger im Schwerpunkt 3. Bei ihnen ist von einer 
elektronischen Erreichbarkeit auszugehen. Weitere Informationen können durch 
persönliche Fachgespräche mit Bürgermeistern und anderen lokalen Akteuren 
erhoben werden. Eine wichtige Rolle kommt hier den für die einzelnen Maßnahmen 
verantwortlichen Ämtern/Behörden zu, da diese die Schnittstelle zur Förderung und 
damit zu den Zuwendungsempfängern bilden. Bei den landwirtschaftlichen 
Unternehmen im Rahmen der Diversifizierung und weiteren geförderten Personen 
sind schriftliche Befragungen geplant. Zur Nutzung von Synergieeffekten können 
Erhebungen, die sich an landwirtschaftliche Unternehmer richten, gemeinsam mit 
Erhebungen in dieser Adressatengruppe in Schwerpunkt 1 und 2 durchgeführt 
werden.  

 
Zur Bewertung der Effektivität des Mitteleinsatzes ist zunächst der Fokus 

darauf zu richten, inwieweit die ELER- Förderung tatsächlich an den entscheidenden 
Stärken und Entwicklungspotenzialen ansetzt ï bzw. auf die Stärken und Risiken 
eingeht. Die Grundlage hierfür liefert sie SWOT-Analyse in Verbindung mit der Ex-
Ante-Evaluierung. In der SWOT-Analyse wird deutlich, dass der ländliche Raum im 
Saarland sehr unterschiedlich strukturiert ist. Ausgehend von den differenzierten 
sozioökonomischen Entwicklungen in den einzelnen Teilräumen ist der Mitteleinsatz 
räumlich zu analysieren. Dies erfolgt zunächst durch eine Auswertung der 
verfügbaren Daten, ist jedoch in Bezug auf die Bewertungsfragen durch vertiefende 
Analysen (persönliche Interviews, Fachgespräche, Fallstudien zu vertiefen) 
auszuweiten.  
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5.4 Schwerpunkt 4: LEADER 
 
5.4.1 Ziele  
 
Mit LEADER soll zur verstärkten Mobilisierung der Entwicklungspotenziale in 

den ländlichen Regionen, zur Verbesserung von regionalen Kooperationen und der 
Stärkung wesentlicher Akteure sowie zur Entwicklung und Verbreitung innovativer 
Ansätze beigetragen werden. Innerhalb der LEADER-Region entscheidet 
entsprechend dem Bottom-UpïAnsatz die Lokale Aktionsgruppe (LAG) über zu 
fördernde Projekte. Die LAG ist Träger des regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) 
und verantwortlich für dessen Erstellung und Durchführung. Im Rahmen der 
Evaluierung ist zu prüfen, in welcher Form durch die LAGs in den Förderegionen die 
regionalen Aktivitäten der einzelnen Akteure mobilisiert und ausgebaut werden 
konnten.  

 
5.4.2 Vorgehen 
 
Das LEADER-Konzept ist so konzipiert, dass zunächst an die im CMEF 

definierten übergeordneten Bewertungsfragen zum Schwerpunkt IV zur Beurteilung 
herangezogen werden, also inwieweit hat das LEADER-Konzept 

 
¶ zur Verbesserung der Governance in ländlichen Gebieten beigetragen? 
¶ zur Mobilisierung des endogenen Entwicklungspotenzials von ländlichen 

Gebieten beigetragen? 
¶ zur Einführung sektorübergreifender Ansätze und zur Förderung der 

Kooperation zur Umsetzung der Programme zur Förderung von ländlichen 
Gebieten beigetragen? 
¶ zu den Prioritäten der Schwerpunkte beigetragen? 

 
Die Bewertung muss von zwei Ansätzen ausgehen. Ein Bewertungsansatz ist, 

in welcher Form die einzelnen LAGs gebietsübergreifende und transnationale 
Kooperationen eingegangen sind. Zur Beantwortung dieser Evaluationsfragen 
werden als Inputindikatoren die öffentlichen Ausgaben für die Durchführung von 
Kooperationsprojekten herangezogen. Als Outputindikatoren werden die Zahl der 
Kooperationen und die damit verbundenen Projekte als Grundlage der 
Erfolgsbeurteilung ausgewählt. Diese Daten können der Förderstatistik entnommen 
werden. Zur Beurteilung der Impulse, die sich von dieser Zusammenarbeit für die 
LAGs ergeben, werden im Rahmen einer Fallstudie über den gesamten 
Evaluierungszeitraum ausgewählte LEADER-Regionen bewertend begleitet. 

 
Ein zweiter Ansatz der Bewertung befasst sich mit der Arbeit der Lokalen 

Aktionsgruppen. In diesem Fall muss die Effizienz der Arbeit der einzelnen LAGs 
beurteilt werden. Als Output kann wiederum aus den Bewilligungen die Zahl der 
Partnerschaften und die durch die Gruppe initiierten Projekte ermittelt werden. In 
welcher Form die regionale Selbstorganisation gestärkt und die Umsetzung der 
lokalen Entwicklungsstrategie unterstützt wurde, wird anlog der Evaluierung der 
Kooperationsprojekte im Rahmen einer begleitenden Fallstudie beurteilt. 

 
Die in den einzelnen Regionen von den LAGs beantragten und durch die 

Behörden genehmigten Projekte werden jeweils nach den Erhebungsmethoden der 
zugeordneten Maßnahmen der Schwerpunkte bewertet. Dazu dient grundsätzlich der 
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Datenbestand der Input-, Output- und Ergebnisindikatoren der jeweiligen 
Programme. Darauf aufbauend müssen die Informationen zu den unter LEADER 
geförderten Projekten herausgefiltert und den jeweiligen Aktionsgruppen/Regionen 
zugeordnet werden. Auf dieser Basis lassen sich somit erste Befunde zur Korrelation 
von der LEADER-Methode und dem Output und den Ergebnissen von ELER-
geförderten Projekten/Maßnahmen ermitteln. 

 
Dabei könnte es sich anbieten, dass eine nach dem LEADER-Konzept 

geförderte Region verglichen wird mit anderen Fördergebieten. Daraus ließen sich 
Rückschlüsse über die Wirksamkeit des LEADER-Ansatzes ableiten. Problematisch 
ist dabei zwar die volle Vergleichbarkeit der jeweiligen Regionen. Es könnte somit 
aber, wenn eine vergleichbare ELER-Förderregion begleitend evaluiert würde, die 
Relevanz des LEADER-Ansatzes für das Land im Vergleich zu anderen Regionen 
ermitteln werden. Das methodische Vorgehen wird dem für eine über den 
Evaluierungszeitraum angelegte Fallstudie entsprechen. In der Strukturierungsphase 
ist in Abstimmung mit dem Ministerium zu klären, welche der drei LEADER-Region 
für eine Fallstudie zur begleitenden Bewertung ausgewählt werden soll. Ebenso ist 
ein Effizienzvergleich zwischen den LAGs zu erarbeiten. 

 
Zur Beantwortung der spezifischen Evaluierungsfragen der Arbeit der LAGs ist 

dann vor allem ein qualitativer Methodenansatz erforderlich. In der 
Strukturierungsphase ist zu klären, inwieweit die begleitende Evaluierung auf eine 
Selbstevaluationen der LEADER-Aktionsgruppen aufbauen kann und in welchem 
Umfang eigene Erhebungen erforderlich sind. Schließlich wird im Rahmen der 
Strukturierungsphase auch abzuklären sein, inwieweit im Prozess der begleitenden 
Evaluierungen der LEADER-Schwerpunkte auch Schnittstellen hin zur Tätigkeit des 
Nationalen Netzes für den ländlichen Raum zu berücksichtigen sind. 
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Code Maßnahme   Zuwendungsempfänger   Bewertungsgrundlage/  
EU -Leitlinien   

Datengrundlage/ 
Bewertungsmethode 

411 

412   

413 

 

Durchführung der 
lokalen Entwicklungs-

strategien 
LAGs/Bevölkerung 

Entwicklungspläne, 

Änderung der 
Lebensqualität, 

Wettbewerbs-fähigkeit 

Schriftliche 
Befragung, 
persönliche 
Interviews 

ausgewählter 
Personen, 

telefonische 
Beratergespräche 
bzw. ïWorkshop, 3 

Fallstudien, 
Statistische 

Auswertungen von 
Regionaldaten 

421 

Gebietsüber-
greifende 

transnationale 
Zusammenarbeit 

LAGs, Bevölkerungs-
gruppen 

Treffen, 

Teilnehmer,  

Austausch 

Initiativen 

Persönliche 
Interviews 

ausgewählter 
Personen, 

telefonische 
Beratergespräche 
bzw. ïWorkshop 

431 

Laufende Kosten, 
Kompetenz-
entwicklung, 

Sensibilisierung 

LAGs 

 

Kosteneffizienz, 
Ausbildungsgrade,         

Mitmach-bereitschaft 

Persönliche 
Befragung, 

Fachgespräche mit 
Verantwortlichen der 

Fallstudien 
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5.5 Budget 
 
Es werden Budgetplan- und Budget- IST- Angaben (jeweils ausschließlich 

Betrag der eingesetzten EU- Mittel) verglichen, um Aussagen über den 
Umsetzungsstand des Programms ableiten zu können. 

 
 

 
 

Plan ELER    
2007-2013 
(Mio. ú) 

Ist 2007 
 
(Mio. ú) 

Realisierung 
Ist 2007  
(%) 

SP1  4.750 0.155   3,3 
SP2 10.196 1.259* 12,3 
SP3  8.700 0.007   0,1 
SP4  4.125 0   0 
Techn. Hilfe  0.502 0.006 1,21 
Total 28.274 1.433 8,07 
 
* einschließlich Altverpflichtungen aus mehrjährigen Verpflichtungen der Förderperiode 2000-2006 
 
Der Finanzierungsplan in Kapitel 6 des saarländischen Programmplans enthält die 
vorgesehene Verteilung der Fördermittel über die Programmlaufzeit. Im Jahr 2007 
konnte die geplante Quote trotz umfangreicher Vorbereitung aufgrund der späten 
Genehmigung nicht eingehalten werden. In einem Schwerpunkt konnte keine 
Förderung realisiert werden. In den in die Förderung einbezogenen Schwerpunkten 
konnte nur in geringem Umfang gefördert werden. Aufgrund der Ăn+2ñ- Regelung 
wird hierin keine gravierende Problematik gesehen. 
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6. Antworten auf Indikatoren und Bewertungsfragen 
 
6.1 Maßnahmen des Schwerpunktes 1 (SP1) : Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft 
 
 
6.1.1 Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe 
 

Maßnahme 
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe 
(Artikel 20 Buchst. b Ziffer i der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 121 
  
Es wurden im Jahr 2007 neun (9) landwirtschaftliche Betriebe gefördert. Diese 

waren schwerpunktmªÇig im Produktionsbereich ĂMilch und Rindfleischñ tªtig. Die 
Investitionen waren vornehmlich auf die Ziele Arbeitserleichterung und 
Kostensenkung sowie Verbesserung der Tierhaltung und Qualitätssteigerung, 
verbunden mit einer Kapazitätsausweitung, ausgelegt. 

Die Einzelprojekte sind als relativ gering vom Gesamtinvestitionswert 
einzuordnen. Es sollte in den Folgejahren darauf geachtet werden, dass das 
vorgesehene Mindestinvestitionsvolumen pro Betrieb auch erreicht wird. 

 
 
6.1.1.1 Gemeinsame Indikatoren  
 
Output-Indikatoren  
 

- Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die eine Investitionsbeihilfe erhalten 
haben: Ziel. 280 ---Ist 2007: 9 --- Realisation: 3,2% 

- Gesamtinvestitionsvolumen: Ziel: 30 Mio. ú---Ist 2007: 0,996 Mio ú ---
Realisation: 3,3 % 
 
Ergebnis-Indikatoren  
  

- Anzahl der Betriebe/Unternehmen, die neue Produkte und/oder neue 
Verfahren einführen: Ziel: +2 % --- Ist2007: noch nicht messbar 

- Bruttowertschöpfung in den geförderten Betrieben/Unternehmen: Ziel + 10%---  
Ist2007: noch nicht messbar  
 
Wirkungs-Indikatoren  
  

- Beitrag zur regionalen Wertschöpfung  Ziel: positiv---Ist2007: noch nicht 
messbar 

- Steigerung der Arbeitsproduktivität um Ziel: 5 %---Ist2007: noch nicht messbar 
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6.1.1.2 Programmspezifische Indikatoren  
 
Output-Indikatoren  
  

- Höhe des durchschnittlichen Investitionsvolumens je Betrieb: Ziel 45.000 ú --- 
Ist 2007: 110.700ú --- Realisation: deutlich übererfüllt 
 
Ergebnis-Indikatoren  
  

- Deckungsbeitrag: Ziel+ 15 %---Ist2007: noch nicht messbar  
- Betriebsgröße: Ziel + 20 %----Ist2007: noch nicht messbar  
- Tierhaltung : Ziel+ 90 %---Ist2007: 20% --- Realisation: 22% 
- Veränderung in den geförderten landwirtschaftlichen Betrieben 

(Gegenüberstellung des Tierhaltungssystems nach Anlage 1 AFP in Relation 
zu allen Tier haltenden Betrieben): noch nicht messbar  

- Milchproduktion: Ziel 50 %--- Ist2007: noch nicht messbar  
 

Wirkungs-Indikatoren  
  

- Gewinn: Ziel+ 10 %----Ist2007: noch nicht messbar 
- Gewinn/Eigenkapitalveränderung:Ist2007 noch nicht messbar 

 
 
6.1.1.3 Bewertungsfragen zu 121  
1. Inwieweit haben geförderte Investitionen zu einer besseren Nutzung der 
Produktionsfaktoren in landwirtschaftlichen Betrieben beigetragen? 
Der Arbeitseinsatz pro erzeugter Mengeneinheit konnte verringert werden. 
Ebenso konnte der Energieeinsatz pro Mengeneinheit reduziert werden. 
 
2. Inwieweit haben geförderte Investitionen insbesondere zur Einführung von 
neuen Technologien und Innovation beigetragen? 
 Die Fütterungs- und Melktechnik wurde verbessert. 
 
3. Inwieweit haben geförderte Investitionen den Marktzugang und den 
Marktanteil landwirtschaftlicher Betriebe verbessert?  
Durch die größere Partie, also Liefermenge, pro Betrieb ist die Markstellung 
gestärkt worden. 
 
4. Inwieweit haben geförderte Investitionen zu dauerhafter und nachhaltiger 
Aktivität von landwirtschaftlichen Betrieben beigetragen?  
Die Betriebe haben  eine generationsfeste Größe erreicht, d.h. ihre Kapazität 
wurde so ausgerichtet, dass günstige Kosteneffekte realisiert werden können 
und ein Arbeitseinsatz von 2 Arbeitskräften sinnvoll ist. 
 
5. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit im Agrarsektor beigetragen? 
Die geförderten Betriebe haben innerhalb der Landwirtschaft durch den 
höheren Marktanteil ihre Wettbewerbsstellung verbessert. 
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6.1.2 Erhöhung der Wertschöpfung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
 

Maßnahme 
Erhöhung der Wertschöpfung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Artikel 20 
Buchst. b Ziffer iii der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode  123 a 
 
In dieser Maßnahme war 2007 noch keine Förderung gegeben. 
 
 
6.1.2.1 Gemeinsame Indikatoren  
 
Output-Indikatoren  
  

- Anzahl der geförderten Unternehmen: Ziel 9 
- Gesamtinvestitionsvolumen: Ziel ca. 900.000 ú  

 
Ergebnis-Indikatoren  
 

- Anzahl der Betriebe, die neue Produkte / neue Verfahren einführen: Ziel 9 
- Bruttowertschöpfung in den geförderten Betrieben/Unternehmen: Ziel + 10 %  

 
  Wirkungs-Indikatoren  
 

- Beitrag zur regionalen Wertschöpfung  
- Steigerung der Arbeitsproduktivität um: Ziel 5 %  
- Wirtschaftswachstum  
- Arbeitsproduktivität  

 
 
6.1.2.2 Programmspezifische Indikatoren  
 
Output-Indikatoren  
 

- Anzahl Verarbeiter, die auf Produkte aus ökologischer/regionaler Erzeugung 
spezialisiert sind: Ziel: 9---Ist2007: derzeit noch keine Angabe 
  
Ergebnis-Indikatoren  
 

- Verhältnis von ökologisch erzeugten zu den nach Grundsätzen der EU-Öko-
Verordnung verarbeiteten Produkte. Steigerung um: Ziel:50%---Ist2007: 
derzeit noch keine Angabe 
 
Wirkungs-Indikatoren  
 

- Anzahl der Arbeitsplätze in geförderten Verarbeitungsbetrieben Steigerung 
um: Ziel: 10 % 
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6.1.2.3 Bewertungsfragen zu 123 a 
 
1. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Einführung von neuen 
Technologien und Innovation beigetragen? 
 
 
2. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Qualitätsverbesserung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen beigetragen?  
 
3. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Verbesserung der Effizienz in 
der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
beigetragen?  
 
4. Inwieweit haben geförderte Investitionen den Marktzugang und den 
Marktanteil landwirtschaftlicher Betriebe auch in Bereichen wie erneuerbare 
Energie verbessert? 
 
5. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft beigetragen? 
 
 
6.1.3 Erhöhung der Wertschöpfung der forstwirtschaftlichen Erzeugnisse 
 

Maßnahme 
Erhöhung der Wertschöpfung der 
forstwirtschaftlichen Erzeugnisse (Artikel 20 
Buchst. b Ziffer iii der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode  123 b 
 
In dieser Maßnahme war 2007 noch keine Förderung gegeben. 

Ausführungsrichtlinien wurden zu Beginn 2008 fertig gestellt. 
 
 
6.1.3.1 Gemeinsame Indikatoren  
 
Output-Indikatoren  
 

- Geförderte Unternehmen: Ziel: 6/Jahr  
- Gesamtinvestitionsvolumen: Ziel ca. 1 Mio. ú  

  
Ergebnis-Indikatoren  
  

- Anzahl der Betriebe, die neue Verfahren der Produktbereitstellung einführen: 
Ziel:1/Jahr  

- Bruttowertschöpfung in den geförderten Betrieben/Unternehmen:Ziel: + 10 %  
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Wirkungs-Indikatoren  
  

- Beitrag zur regionalen Wertschöpfung  
- Steigerung der Arbeitsproduktivität um: Ziel: 5 %  

  
 
6.1.3.2 Programmspezifische Indikatoren  
 
Output-Indikatoren  
  

- Anzahl der Neugründungen: Ziel: 3/ Jahr  
- Anzahl der Erweiterungsinvestitionen: Ziel 1/ Jahr  

  
Ergebnis-Indikatoren  
 
Wirkungs-Indikatoren  
 

- Erzeugte Brennholzmenge (in Festmeter) je Zuwendungsempfänger: 
Steigerung um: Ziel 20%  
 
6.1.3.3. Bewertungsfragen zu 123 b 
 
1. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Einführung von neuen 
Technologien und Innovation beigetragen? 
 
2. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Qualitätsverbesserung von 
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen beigetragen?  
 
3. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Verbesserung der Effizienz in 
der Verarbeitung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
beigetragen?  
 
4. Inwieweit haben geförderte Investitionen den Marktzugang und den 
Marktanteil forstwirtschaftlicher Betriebe auch in Bereichen wie erneuerbare 
Energie verbessert? 
 
5. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Forstwirtschaft beigetragen? 
 
 
6.1.4. Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang der 

Entwicklung und Anpassung der Forstwirtschaft 
 

Maßnahme 
Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im 
Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung 
der Forstwirtschaft (Artikel 20 Buchst. b Ziffer v der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 125 
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Sieben Förderfälle sind in dieser Maßnahme noch 2007 einbezogen worden. 

Die forstliche Infrastruktur wurde ausgebaut, vornehmlich durch Wegebau- und 
Wegeunterhaltungsmaßnahmen. 

 
 

6.1.4.1. Gemeinsame Indikatoren  
 
Output-Indikatoren  
  

- Anzahl der Maßnahmen: Ziel: 7/ Jahr ---Ist2007 : 7/Jahr---Realisation:100% 
- Gesamtinvestitionsvolumen/ Öffentl. Ausgaben: Ziel 1,2 Mio. ú / 0,473 Mio ú --

- Ist 2007: 0,109 Mio. ú / 0,077 Mio.ú ---Realisation: ca. 60 % 
  
Ergebnis-Indikatoren  
 

- Bruttowertschöpfung in den geförderten Betrieben: Ziel:+ 10 % --- Ist2007: 
noch nicht messbar  

 
Wirkungs-Indikatoren  
 

- Erhaltung und Verbesserung forstlicher Wertschöpfung  
- Arbeitsproduktivität: Steigerung um Ziel 5 % ----Ist 2007: noch nicht messbar 

 
 
6.1.4.2 Programmspezifische Indikatoren  
 
Output-Indikatoren  
  

- Anzahl der geförderten Forstbetriebe: Ziel 7/ Jahr--- Ist 2007: 7/Jahr ---
Realisation: 100% 

- Anzahl der lfm. instand gesetzter oder neu gebauter Abfuhrwege: Ziel: 12.000/  
-    Jahr ---Ist2007: es wurden 6.425 lfm stabilisiert oder befestigt (kein 

Wegeneubau) 
- Anzahl der Grundinstandsetzungen: Ziel:4/ Jahr --- Ist2007: derzeit noch keine 

Angabe 
 
Ergebnis-Indikatoren  
 

- Verringerung der Bringungskosten um: Ziel:15 % --- Ist2007:noch nicht 
messbar  
 
Wirkungs-Indikatoren  
 

- Anteil bewirtschafteten Privatwaldes: (Anteil des in Bewirtschaftung 
befindlichen Privatwaldes im Verhältnis zum Gesamtprivatwald) Ziel 50% --- 
Ist2007: noch nicht messbar. 

 
 
6.1.4.3 Bewertungsfragen zu 125 
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1. Inwieweit hat die Regelung durch die Verbesserung von Infrastrukturen zur 
Umstrukturierung und Entwicklung des physischen Potenzials beigetragen? 
Durch die Investitionen konnten die Rückkosten deutlich gesenkt werden und 
der Holzeinschlag erhöht werden, insbesondere wurde auch die Bringung von 
Schwachholz verbessert. 
 
2. Inwieweit hat die Regelung durch die Verbesserung von Infrastrukturen zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit forstwirtschaftlicher Betriebe beigetragen? 
Durch Kostensenkung ist die Wettbewerbsfähigkeit gestiegen. 

 
 
6.2 Maßnahmen des Schwerpunktes 2 (SP 2): Verbesserung der Umwelt 

und der Landschaft 
 
6.2.1 Flächenhafte Agrarumweltmaßnahmen 
 

Maßnahme Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen (Artikel 36 
Buchst. a Ziffer iv der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 214 

 
Die im Folgenden genannten Einzelmaßnahmen innerhalb und gemäß der 

Nationalen Rahmenregelung (NRR) wurden 2007 teilweise und in unterschiedlichem 
Umfang wie folgt realisiert:  

- Förderung ökologischer Anbauverfahren: Hier wurde im Jahr 2007 
ausschließlich die Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren angeboten. Es 
wurden 20 Antragsteller mit öffentlichen Gesamtausgaben in Höhe von rund 
0,100 Mio. ú (EU- Anteil 0,050 Mio. ú) gefºrdert; die zugrunde liegende Flªche 
beträgt 1.073 ha. Ab dem Jahr 2008 ist auch die Umstellung von Betrieben 
förderfähig. 

- Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlands mit höchstens 1,4 RGV/ha 
HFF: Hier wurden im Jahr 2007 474 Anträge mit einem Gesamtvolumen 
öffentlicher Ausgaben in Höhe von 1,47 Mio. ú (EU- Anteil 0,735 Mio. ú) 
gestellt und vorbehaltlich genehmigt. 

- Umwandlung von Ackerflächen in extensiv zu nutzendes Dauergrünland: Eine 
Förderung fand im Jahr 2007 noch nicht statt. 

- Anwendung von Mulch- oder Direktsaat oder Mulchpflanzverfahren im 
Ackerbau: Eine Förderung fand im Jahr 2007 noch nicht statt. 

- Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger mit besonders umweltfreundlichen 
Ausbringungsverfahren: Eine Förderung fand im Jahr 2007 noch nicht statt. 

- Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten im Ackerbau oder Begrünung 
von Dauerkulturen: Eine Förderung fand im Jahr 2007 noch nicht statt. 

- Stilllegung von Gewässerrandstreifen: Eine Förderung fand im Jahr 2007 noch 
nicht statt. 
 
Im Rahmen von Altverpflichtungen aus den Saarländischen 

Agrarumweltmaßnahmen (SAUM) des EPLR 2000-2006 wurden im Jahr 2007 
insgesamt 412 Fälle mit einem Gesamtvolumen öffentlicher Ausgaben in Höhe von 
1,406 Mio. ú (EU- Anteil 0,071 Mio. ú) gefºrdert. Die SAUM- Altverpflichtungen 
wurden mit einem EU-Anteil von 5 % und einem Landesanteil in Höhe von 95 % 
finanziert. 
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Außerhalb der Nationalen Rahmenregelung (NRR) wurden Maßnahmen des 

Vertragsnaturschutzes, insbes. Maßnahmen zur Förderung artenreichen 
Dauergrünlands auf naturschutzfachlich wertvollen Dauergrünlandstandorten sowie 
zur Förderung von Streuobstbeständen, im Jahr 2007 aus folgenden Gründen noch 
nicht angeboten: Zum einen war die landschaftsökologische Bewertung der 
potenziellen Förderflächen noch nicht abgeschlossen, und zum anderen wird von 
einem vorsichtigen Verhalten der Landwirte ausgegangen, da diese aufgrund 
gestiegener Produktpreise und sinkenden Prämien sich zurückhaltend zeigen. 

 
Im Rahmen von Altverpflichtungen wurden im Rahmen des 

Vertragsnaturschutzes 2007 insgesamt 165 Verträge mit einem Gesamt-
Finanzvolumen von 0,353 Mio. ú (EU- Anteil 0,177 Mio. ú) erfüllt. 
 

 
6.2.1.1 Gemeinsame Indikatoren 
 
Output-Indikatoren 
 

- Anzahl der geförderten landwirtschaftlichen Betriebe und sonstigen 
Flächenbewirtschafter; Ziel : 40-50 % der saarländischen Futterbaubetriebe. 
Dieses Ziel wurde im Jahr 2007 teilweise erreicht. In der Regel wurden 
Vorschusszahlungen geleistet; bei einem Teil der Betriebe besteht noch 
Klärungsbedarf hinsichtlich der förderfähigen Flächengröße. Weiterhin wirken 
sich die Begrenzung auf 120 kg N je ha Grünland  und der abgesenkte 
Fördersatz auf die Anzahl der teilnehmenden Betriebe aus. 

- Gesamtförderfläche im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen; Ziel: 20.000 ï 
24.000 ha. Dieses Ziel wurde 2007 aus den o. g. Gründen noch nicht erreicht. 

- Gesamtzahl der Verträge; Ziel: 100 Ökobetriebe, 700 Grünlandextensivierer, 
150 Betriebe mit artenreichem Grünland, 50 Streuobstverträge. Auch diese 
Ziele konnten aus den o. g. Gründen in 2007 noch nicht erreicht werden. 

- Anzahl von Maßnahmen im Zusammenhang mit genetischen Ressourcen; 
Ziel: ca. 20 Maßnahmen. Auch dieses Ziel konnte 2007 noch nicht erreicht 
werden. 
 
Ergebnis-Indikatoren 
 

- Flächen im Rahmen erfolgreicher Landbewirtschaftungsmaßnahmen, die zu 
Folgendem beitragen: a) Biodiversität und landwirtschaftliche Fläche von 
hohem Naturwert, b) Wasserqualität, c) Bodenqualität; Ziel: 20.000 ï 24.000 
ha. Dieses Ziel wurde 2007 aus den o. g. Gründen noch nicht erreicht. 
 
Wirkungs-Indikatoren 
 

- Umkehr des Verlustes an biologischer Vielfalt; Ziel: Stopp des Verlustes an 
biologischer Vielfalt. Dieses Ziel konnte im Jahr 2007, nicht zuletzt auch 
aufgrund bestehender Altverpflichtungen aus dem vorangegangenen EPLR, 
partiell erreicht werden. 

- Erhaltung von ökologisch wertvollen landwirtschaftlichen Flächen; Ziel: 
Erhaltung des guten ökologischen Zustandes der Flächen. Dieses Ziel konnte 
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im Jahr 2007, nicht zuletzt auch aufgrund bestehender Altverpflichtungen aus 
dem vorangegangenen EPLR, partiell erreicht werden. 
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6.2.1.2 Programmspezifische Indikatoren 
 
Ergebnis-Indikatoren 
 

- Anzahl und Art der Verstöße gegen die eingegangenen Verpflichtungen; Ziel: 
1 %. Zur Beurteilung der Zielerreichung liegt derzeit noch keine belastbare 
Datengrundlage vor. 

- Ergebnisse der Bodendauerbeobachtungsflächen auf landwirtschaftlichen 
Standorten. Auch hier liegen belastbare Ergebnisse derzeit noch nicht vor. 

- Entwicklung der Gewässerqualität (Gewässergütekartierung); Ziel: Anstreben 
der Güteklasse II, guter Zustand gemäß Art. 4 EU-WRRL, Stabilisierung der 
guten Grundwasserqualität. Hier ist der Beobachtungszeitraum noch zu kurz, 
um eine belastbare Aussage treffen zu können. 

- Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche; Ziel: 10 %. Die gegebenen Verpflichtungen aus 
dem vorangegangenen EPLR sowie der Abschluss von 20 Neuverträgen im 
Jahr 2007 lassen klar darauf schließen, dass dieses Ziel erreicht werden kann. 
 
Wirkungs-Indikatoren 
 

- Entwicklung der Nitrat- und Phosphatgehalte sowie der 
Pflanzenschutzmittelrückstände; Ziele: Nitrat höchstens 50 mg/l, Phosphor 
höchstens 0,1 mg/l und PSM höchstens 0,3 µg/l. Hier ist der 
Beobachtungszeitraum noch zu kurz und die Datengrundlage noch zu wenig 
belastbar, um sichere Aussagen treffen zu können (s. Kapitel 
ĂBewertungsfragen zu MaÇnahme 214, zu Frage 4ñ). 
 
 
6.2.1.3 Bewertungsfragen zu Maßnahme 214 
 
Der absolute Förderbeitrag hängt bezüglich aller Bewertungsfragen 

maßgeblich von der Inanspruchnahme der freiwilligen Maßnahmen ab. Erste 
Hinweise hierzu wurden bereits weiter oben ausgeführt. Zum Teil wurden die 
Maßnahmen im Berichtszeitraum noch nicht angeboten. 

1. Inwieweit haben Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt oder zur Förderung 
nachhaltiger Agrarsysteme beigetragen?  

Grundsätzlich tragen alle im Saarland angebotenen flächenhaften 
Agrarumweltmaßnahmen zur Förderung nachhaltiger Agrarsysteme bei, welche 
insbesondere dem Erhalt der Lebensräume, dem Schutz natürlicher Ressourcen 
(Boden, Wasser, Luft) und dem Erhalt von Bio- und Landschaftsdiversität dienen. 

 
2. Inwieweit haben Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt oder zur Förderung 

von Lebensräumen und Artenvielfalt beigetragen? 
Positive Beiträge sind insbesondere von den Einzelmaßnahmen zum 

Ökologischen Landbau, zur Grünlandextensivierung, zur Umwandlung von 
Ackerflächen, zur Mulch- oder Direktsaat, zum Zwischenfruchtanbau, zur Stilllegung 
von Gewässerrandstreifen sowie zum Vertragsnaturschutz zu erwarten. Der 
Flächenumfang, auf welchem 2007 die entsprechenden Maßnahmen Anwendung 
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fanden, beläuft sich auf 20.623 ha (ohne die Altverpflichtungen, deren 
Flächenumfang 8.348 ha beträgt). 

 
3. Inwieweit haben Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt oder zur 

Verbesserung der Wasserqualität beigetragen? 

Positiv hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang insbesondere Beiträge 
der Einzelmaßnahmen zum Ökologischen Landbau, zur Grünlandextensivierung, zur 
Umwandlung von Ackerflächen, zur Stilllegung von Gewässerrandstreifen sowie zum 
Vertragsnaturschutz. Belastbare Angaben zu Veränderungen der Messwerte zu den 
Wirkungsindikatoren sind aufgrund des kurzen Betrachtungszeitraumes noch nicht 
verfügbar. Die entsprechenden Maßnahmen wurden 2007 auf insgesamt 20.623 ha 
(ohne die Altverpflichtungen, deren Flächenumfang sich auf 8.348 ha beläuft) 
angewandt. Die Werte der Grundwasserbelastung mit Nitrat, Phosphor und PSM für 
das Jahr 2007 sind durch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz über ein 
permanentes Messnetz zwar bereits erhoben, aber noch nicht ausgewertet und 
veröffentlicht. Für die Folgejahre werden die Werte vorliegen. 

 
4. Inwieweit haben Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt oder zur 

Verbesserung der Bodenqualität beigetragen? 

In diesem Zusammenhang sind vor allem von den Einzelmaßnahmen zum 
Ökologischen Landbau, zur Grünlandextensivierung, zur Umwandlung von 
Ackerflächen, zur Mulch- oder Direktsaat, zum Zwischenfruchtanbau sowie zum 
Vertragsnaturschutz positive Beiträge zu erwarten. Entsprechende Maßnahmen 
wurden 2007 auf 20.623 ha (ohne die Altverpflichtungen, deren Flächenumfang sich 
auf 8.348 ha beläuft) realisiert. Das Landesamt für Agrarwirtschaft und 
Landentwicklung arbeitet derzeit an einem Vergleich der potenziell 
erosionsgefährdeten Flächen mit denjenigen Flächen, die tatsächlich von Erosion 
betroffen sind. Das System, das derzeit auf Plausibilität geprüft wird, wird ab dem 
Folgejahr zur Verfügung stehen und Aussagen über die Wirksamkeit der 
Agrarumweltmaßnahmen in Bezug auf die Erosionsverminderung ermöglichen. 

 
5. Inwieweit haben Agrarumweltmaßnahmen zur Abschwächung des 

Klimawandels beigetragen? 

Spezifische Wirkungen sind hier seitens aller Maßnahmen mit bezüglich der 
Produktionsintensität reduzierender Wirkung zu erwarten. Besonders hervorzuheben 
sind hierbei die Einzelmaßnahmen zum Ökologischen Landbau, zur 
Grünlandextensivierung, zur Umwandlung von Ackerflächen, zur Mulch- oder 
Direktsaat, zur umweltfreundlichen Wirtschaftsdüngerausbringung, zur Stilllegung 
von Gewässerrandstreifen sowie zum Vertragsnaturschutz zu erwarten. Der 
Flächenumfang der angeführten Maßnahmen belief sich 2007 auf 20.623 ha (ohne 
die Altverpflichtungen, deren Flächenumfang  8.348 ha beträgt). 

 
6. Inwieweit haben Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt oder zur 

Verbesserung von Landschaften und ihren charakteristischen Ausprägungen 
beigetragen? 
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Besonders positive Wirkungen können diesbezüglich seitens der Maßnahmen 
zum Ökologischen Landbau, zur Grünlandextensivierung, zur Umwandlung von 
Ackerflächen, zur Stilllegung von Gewässerrandstreifen sowie zum 
Vertragsnaturschutz erwartet werden. In der Summe kamen 2007 auf 20.623 ha 
(ohne die Altverpflichtungen, deren Flächenumfang sich auf 8.348 ha beläuft) die 
genannten Maßnahmen zur Anwendung. 

 
7. Inwieweit haben Agrarumweltmaßnahmen zur Verbesserung der Umwelt 

beigetragen? Unterscheidung zwischen dem Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen, 
die als ortsspezifische Maßnahmen mit hohen Anforderungen, und solchen, die als 
allgemeine Maßnahmen mit weniger hohen Anforderungen durchgeführt werden. 

Die im Saarland angebotenen Maßnahmen sind im überwiegenden Umfang 
als flächenhafte allgemeine Maßnahmen ausgelegt, deren Wirkung maßgeblich von 
der Inanspruchnahme bzw. Akzeptanz der Maßnahme abhängt. 

 
 
6.2.2 Nichtproduktive Investitionen 
 

Maßnahme Beihilfen für nichtproduktive Investitionen (Artikel 36 
Buchst. b Ziffer vii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 227 

 
Die forstliche Förderung des Schwerpunktes 2 im Saarland zielt auf einen 

guten ökologischen Zustand der Waldflächen (Boden und Bestand) im Kommunal- 
und Privatwald ab. Mit der Maßnahme 227 wurden im Jahr 2007 in erster Linie 
Anstöße gegeben, den waldbaulichen und ökologischen  Zustand vorhandener 
Bestände zu verbessern. So fokussierte sich der Mitteleinsatz auf die 
Teilmaßnahmen der Jungbestandspflege und des Umbaus von Reinbeständen in 
stabile Mischbestände mit standortgerechter Bestockung (Vorbau, 
Wiederaufforstung). Darüber hinaus wurden Kompensationskalkungen durchgeführt, 
die aufgrund der technischen Anforderungen zu einem relativ starken 
Finanzmitteleinsatz bei einer geringen Zahl von Maßnahmen  führten. 

In 2007 wurden in insgesamt 60 Förderfällen 0,492 Mio. ú ºffentliche 
Ausgaben (EU- Anteil 0,228 Mio. ú) zweckentsprechend getªtigt. 

 
 
6.2.2.1 Gemeinsame Indikatoren 
 
Output-Indikatoren 
 

- Anzahl der geförderten Betriebe sowie Gesamtinvestitionsvolumen; Ziel: 
600.000 ú Gesamtinvestitionsvolumen. Zielerreichung 2007: deutliche 
Übererfüllung. 

 
Ergebnis-Indikatoren 
 

- Flächen im Rahmen erfolgreicher Landbewirtschaftungsmaßnahmen, die zur 
Erhöhung der Biodiversität und zum Erhalt forstwirtschaftlicher Flächen von 
hohem Naturwert sowie einer guten Bodenqualität beitragen; Ziel: ca. 200 ha. 
Zielerreichung 2007: deutliche Übererfüllung. 
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Wirkungs-Indikatoren 
 
- Erhaltung von ökologisch wertvollen forstwirtschaftlichen Flächen; Ziel: 

Erhaltung des guten ökologischen Zustandes der Flächen auf 200 ha. 
Zielerreichung 2007: deutliche Übererfüllung. 

- Umkehr des Verlustes an biologischer Vielfalt; Ziel: Stopp des Verlustes an 
biologischer Vielfalt. Zielerreichung 2007: deutliche Übererfüllung. 

 
 
6.2.2.2 Programmspezifische Indikatoren 
 
Output-Indikatoren 
 

- Geförderte Fläche; Ziel: 200 ha/Jahr. Die Zielgröße wurde in den 
durchgeführten Maßnahmen aller Teilbereiche im Jahr 2007 weit übertroffen. 

- Umfang der gekalkten Fläche; Ziel: 150 ha/Jahr. Im Jahr 2007 wurden 
Kompensationskalkungen auf einer Fläche von 1.415 ha durchgeführt. Für 
diese Flächen war die Kalkungsnotwendigkeit bereits festgestellt. In den 
Folgejahren ist mit einem geringeren Flächenumfang zu rechnen. 

- Umfang der Wiederaufforstungsfläche; Ziel: 20 ha/Jahr. Zielerreichung 2007 
bei ca. 255 % Im Jahr 2007 wurde eine Fläche von ca. 51 ha, großenteils 
nach Schadereignissen, wieder in Bestockung gebracht. 

- Umfang der Fläche mit Jungbestandspflege; Ziel: 30 ha/Jahr. Über das 
angestrebte Ziel hinaus wurden im Jahr 2007 insgesamt 196 ha 
Jungwaldflächen gepflegt. In den Folgejahren ist mit einem geringeren 
Flächenumfang zu rechnen. 

 
 
6.2.2.3 Bewertungsfragen zu Maßnahme 227 
 
Der absolute Förderbeitrag hängt bezüglich aller Bewertungsfragen 

maßgeblich von der Inanspruchnahme der freiwilligen Maßnahmen ab. Erste 
Hinweise hierzu wurden bereits weiter oben ausgeführt. 2007 wurde ein 
überproportional hoher Anteil der für diese Maßnahme eingeplanten Mittel 
eingesetzt. Die Förderfläche lag damit bei 1.662 ha bzw. 1,8 % der Waldfläche des 
Saarlandes. 

1. Inwieweit haben geförderte Investitionen zum Erhalt oder zur Förderung 
nachhaltiger Waldsysteme beigetragen? 

Die nichtproduktiven Investitionen helfen beim Wiederbegründen von 
Beständen, insbesondere nach Schadereignissen, und tragen so zu einer 
Dauerbestockung mit standortgerechten Baumarten und zu einem guten 
ökologischen Zustand der Flächen bei. Über die Maßnahmen der 
Jungbestandspflege werden die Einzelbäume und damit auch die Bestände 
stabilisiert und in ihrer Wuchs- und Wertleistung  gefördert. Dies sichert neben der 
Nutzfunktion auch die Nachhaltigkeit der ökologischen Waldfunktionen. Die 
durchgeführten Kompensationskalkungen sollen die negativen Wirkungen des 
Säureeintrags abpuffern und die ökologische Situation von Boden, Wasser und 
Bestand stabilisieren. 

Alle Teilmaßnahmen dienen im Privat- und Kommunalwald dem Aufbau von 
stabilen, reich strukturierten, wertvollen und standortgerechten Wäldern. Dadurch 
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und durch die Behandlung der Bestände nach anerkannten waldbaulichen und 
ökologischen Grundsätzen der Wertholzerzeugung tragen sie deutlich zur Förderung 
nachhaltiger Waldsysteme bei. 

 
2. Inwieweit haben geförderte Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen 

Nutzungswertes von Waldflächen beigetragen? 
Insbesondere bezüglich der Förderung der Nachhaltigkeit von Forstbeständen 

wurde hier ein positiver Zielbeitrag erreicht. Der öffentliche Nutzungswert bemisst 
sich zum einen in der Wertleistung der Bestände, die durch zielgerichtete 
waldbauliche Maßnahmen gesteigert wird. Zum anderen ist es von öffentlichem 
Interesse, die ökologischen Waldfunktionen nachhaltig zu sichern, was ebenfalls 
durch die durchgeführten drei Teilmaßnahmen erwartet werden kann. Schließlich 
gehört auch die Attraktivität des Waldes als Erholungsraum für die Bevölkerung zum 
öffentlichen Nutzungswert, und auch in dieser Hinsicht sind insbesondere durch die 
waldbaulichen Maßnahmen positive Effekte zu verzeichnen. 

 
3. Inwieweit haben geförderte Maßnahmen zum Erhalt der Landschaft und zur 

Verbesserung der Umwelt beigetragen? 
Unter Bezugnahme zur Antwort auf die erste Bewertungsfrage ist auch 

bezüglich dieser Frage ein durchweg positiver Beitrag festzustellen. 
 
 
6.3 Maßnahmen des Schwerpunktes 3 (SP3): Verbesserung der 

Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen 
Wirtschaft 

 

Maßnahme 
Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen 
Tätigkeiten (Artikel 52 Buchst. a Ziffer i der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 311 

 
 

Maßnahme 
Unterstützung der Gründung und Entwicklung von 
Kleinstunternehmen (Artikel 52 Buchst. a Ziffer ii der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 312 

 
 

Maßnahme Förderung des Fremdenverkehrs (Artikel 52 Buchst. a 
Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 313 
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Maßnahme 
Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung 
für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung 
(Artikel 52 Buchst. b Ziffer i der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 321 

 
 

Maßnahme Dorferneuerung und -entwicklung (Artikel 52 Buchst. b 
Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 322 

 
 

Maßnahme Erstellung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen 
 

Maßnahmecode 323 a 

 
 

Maßnahme 
Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes 
(Artikel 52 Buchst. b Ziffer iii der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 323 b 

 
 

Maßnahme 

Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und 
Sensibilisierung im Hinblick auf die Ausarbeitung und 
Umsetzung einer lokalen Entwicklungsstrategie 
(Artikel 52 Buchst. d der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 341 

 
 
Bis auf zwei kleine Projektförderungen im Bereich der Maßnahme 311 (EU- 

Mitteleinsatz 6.600 ú) sind Maßnahmen des SP3 aus unterschiedlichen, im 
Folgenden aufgezählten Gründen im Jahr 2007 noch nicht in die Förderung 
aufgenommen worden: 

 
a) Es wurden noch in 2007 bis zum Jahresende die entsprechenden 

Maßnahmen betreffenden Verwaltungsvorschriften erarbeitet: (322), so dass eine 
Förderung noch nicht beginnen konnte. 

 
b) Es wurden die Checklisten gemäß EU- Kontrollverordnung (EG) Nr. 

1975/2006 an das genehmigte Programm angepasst (313, 321,322, 323, 341). 
 
c) Es war Ende 2007 noch keine abschließende Genehmigung der EU-

Kommission für die Gebietskulisse der FFH-Gebiete verfügbar. Von der 
Naturschutzbehörde wurden Anfang 2008 dann entsprechende Pläne vorbereitet: 
(323a) 
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d) Es wurden noch Ausführungs- und Abgrenzungskriterien erarbeitet. (312, 

313) 
 
Der größte Teil der genannten erforderlichen Vorbereitungen zur Aufnahme 

der Fºrderung sind noch im Jahre 2007 f¿r den gesamten Bereich ñIntegrierte 
Lªndliche Entwicklungñ bis zu Beginn 2008 ausgerªumt worden. Es wird damit 
gerechnet, dass 2008 auch im SP3 deutliche Förderaktivitäten gegeben sind. 

 
Eine Bewertung der Maßnahmen des SP3 entfällt somit im Jahresbericht für 

das Förderjahr 2007. 
 
 
 
6.4 Schwerpunkt 4 (SP4): LEADER 
 
In der Ex-ante Evaluierung wurde schon darauf verwiesen, dass es 

entsprechend der herausgestellten Bedürfnislage für zielführend angesehen wird, 
wenn der SP4 ï die ĂLEADER- Fºrderungñ, deutlicher noch in der Aktivitªtsbreite 
angelegt wird, um insbesondere innovative Ansätze, die auch über das Übliche 
hinausgehen, in die Förderung einbeziehen zu können. 

 

Maßnahme* 

Umsetzung von lokalen Entwicklungsstrategien nach 
Artikel 62 Absatz 1 Buchst. a zur Verwirklichung der 
Ziele eines oder mehrerer der drei anderen aus den 
Abschnitten 1, 2, und 3 definierten Schwerpunkte 
(Artikel 63 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005) 

Maßnahmecode 411,412,413 

 
 

Maßnahme* 
Umsetzung von Projekten der Zusammenarbeit mit 
den in Buchstabe a genannten Zielen (Artikel 63 
Buchst. b der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 421 

 
 

Maßnahme* 
Arbeit der lokalen Aktionsgruppe sowie gemäß Artikel 
59 die Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung in 
dem betreffenden Gebiet (Artikel 63 Buchst. c der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005) 

Maßnahmecode 431 

 
Im Jahr 2007 gab es f¿nf ĂVorabñ- Informationsveranstaltungen, um die 

Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) auf die geänderten Verordnungen von LEADER im 
Vergleich zur Gemeinschaftsinitiative Leader+ zu informieren und ihnen die an die 
Schwerpunkte 1-3 gebundenen Projektmöglichkeiten zu erläutern. 
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Die Vorbereitungen für eine aktive Förderung der LAGs sind getroffen. Im 
Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens konnten drei Lokalen Aktionsgruppen noch 
2007 bestimmt werden, die ihr Regionalmanagement aufbauen und ihr regionales 
Entwicklungskonzept vervollständigen. Diese LAGs sind: 

- Biosphärenreservat Bliesgau (neu gegründet im Programmplanungszeitraum 
2007-2013) 

- Rendezvous Warndt (neu gegründet im Programmplanungszeitraum 2007-
2013) 

- Lokalwarenmarkt St. Wendeler Land 2015+ (gegründet als 
ĂKulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Landñ im Programmplanungszeitraum 
2000-2006) 
 
Beim Wettbewerb belegte der Bliesgau den ersten, der Warndt den zweiten 

und das St. Wendeler Land den dritten Platz, was eine unterschiedliche 
Finanzausstattung der LAGs bedeutet.  

 
Aufgrund der erst im Herbst 2007 erfolgten Genehmigung des Plans zur 

Entwicklung des ländlichen Raums im Saarland 2007-2013 durch die Europäische 
Kommission und der deshalb erst nach Ausschreibung und Auswahl im Dezember 
2007 getroffenen Entscheidung über die zu fördernden LAGs konnte für das Jahr 
2007 weder mit einer institutionellen Förderung der LAGs noch mit einer Förderung 
von Projekten begonnen werden. Von den Gesamtmitteln von 454.373 ú f¿r das Jahr 
2007 wurden daher bis zum 31.12.2007 keine Mittel abgerufen. 

 
Output- Indikatoren (aller LEADER-Maßnahmen) 

 
- Anzahl der lokalen Aktionsgruppen: Ziel: 3; das Ziel wurde im Jahr 2007 zu 

100% erreicht. 
- Gesamtfläche des Gebiets der LAG: Ziel: 850km²; das Ziel wurde im Jahr 

2007 zu 100% erreicht. 
- Gesamteinwohnerzahl im Gebiet der LAG: Ziel: 180.000, das Ziel wurde im 

Jahr 2007 zu 100% erreicht. 
- Anzahl der von LAG finanzierten Projekten: Ziel: 80; aufgrund der erst im 

Dezember 2007 getroffenen Entscheidung des Saarlands über die zu 
fördernden LAGs wurden im Jahr 2007 0 Projekte gefördert (Realisation: 0%).  

- Anzahl der Begünstigten: Ziel: 60; aufgrund der erst im Dezember 2007 
getroffenen Entscheidung über die zu fördernden LAGs wurden im Jahr 2007 
0 Begünstigte gefördert (Realisation: 0%).  

- Anzahl der geförderten Kooperationsprojekte: Ziel: 6 (im gesamten 
Programmplanungszeitraum 2007-2013); aufgrund der erst im Dezember 
2007 getroffenen Entscheidung des Saarlands über die zu fördernden LAGs 
wurden im Jahr 2007 0 Kooperationsprojekte gefördert (Realisation: 0%).  

- Anzahl der an der Zusammenarbeit beteiligten LAG: Ziel: 3; aufgrund der 2007 
nicht stattfindenden Kooperationsprojekte war im Jahr 2007 keine LAG an 
einer Zusammenarbeit beteiligt (Realisation: 0%).  

- Anzahl der Fördermaßnahmen: Ziel: 20; Im Jahr 2007 wurden keine 
Fördermaßnahmen durchgeführt (Realisation: 0%).  
 
Möglichkeiten zur übergreifenden, internationalen Vernetzung werden 

vorbereitet. 
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6.5 Technische Hilfe 
 
In 2007 wurden mit Fördermitteln der technischen Hilfe 

Schulungsmaßnahmen von Mitarbeitern der Bescheinigenden Stelle gefördert (ca. 
2.500 ú EU- Mittel). In geringem Umfang (ca. 3.500 ú EU- Mittel) wurden technische 
Geräte im Rahmen der Verbesserung der EDV- Ausstattung angeschafft. Es wurden 
dafür EU- Mittel im Umfang von rund 6.070 ú eingesetzt, also 1,2 % des 
Budgetansatzes. 
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7. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
Mehrfach im Rahmen der Programmerstellung und unverzüglich nach 

Genehmigung des Programms durch die EU-Kommission wurden die Wirtschafts-, 
Sozial- und Umweltpartner intensiv informiert. Die Homepage des 
Umweltministeriums enthält seit Mitte 2007 den Programmplan und alle begleitenden 
Unterlagen, Rechtsverordnungen etc. in jeweils aktueller Fassung. 

 
In verschiedenen Vorträgen und Präsentationen wurden die Grundzüge der 

ELER- Verordnung und die wesentlichen Inhalte des saarländischen Programmplans 
verschiedenen Institutionen (z. B. Spitzen der Kommunalverwaltungen, Saarl. 
Bauernverband, Kirchen etc.) vorgestellt und erläutert. Parallel wurde in der 
regionalen Presse über das Programm und die Grundzüge der gebotenen 
Fördermöglichkeiten informiert. 

 
Die konstituierende Sitzung des Begleitausschusses wurde am 24. Januar 

2008 in Saarbrücken durchgeführt. 
 
Wichtig ist die Empfehlung auszusprechen, auf vielen Wegen die potentiell 

Begünstigten, also die möglichen Antragsteller, über das Programm mit dessen 
Maßnahmen und deren Ausgestaltung auf dem Laufenden zu halten und breit zu 
informieren. 

 
Die Informationsbemühungen sind auch im Zusammenhang mit der 

verstärkten Förderung in 2008/2009 zu sehen, um die fehlende Zeit und die 
verfügbaren Fördermittel von 2007 zielgerecht einsetzen zu können. 

 
In der Gegenüberstellung der Bedürfnislage mit den angestrebten 

Programmzielen und den dazugehörigen Maßnahmen ist zu dokumentieren, dass 
das Programm situationsgerecht geblieben ist und keine Anpassungsnotwendigkeit 
gegenwärtig besteht. 

 
Anregungen zur breiteren Auslegung der Fördermöglichkeiten nach LEADER 

sind aufzunehmen. Ebenso sind noch bei einigen Maßnahmen, z. B. 312, die 
Ausgestaltungsvorgaben zu schärfen. 
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